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Norm Aktuelle Fassung Beabsichtigte Entwurfsfassung 
 

§ 1 Gegenstand und Anwendungsbereich 
 
(1) Diese Verfahrensordnung trifft nähere Bestimmungen über das 
einzuhaltende Verfahren bei der Vergabe von öffentlichen Liefer- 
und Dienstleistungsaufträgen und Rahmenvereinbarungen, die 
nicht dem Teil 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
unterliegen, weil ihr geschätzter Auftragswert ohne Umsatzsteuer 
die Schwellenwerte gemäß § 106 des  
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterschreitet. 
 
 
 
 
 
(2) Diese Verfahrensordnung ist ungeachtet des Erreichens des je-
weiligen Schwellenwerts gemäß § 106 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen ferner nicht auf Sachverhalte  
anzuwenden, für die das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen in den §§ 107, 108, 109, 116, 117 oder 145 Ausnahmen von 
der Anwendbarkeit des Teils 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen vorsieht. 
 

Gegenstand und Anwendungsbereich 
 
 
(1) Diese Verfahrensordnung trifft nähere Bestimmungen über das einzu-
haltende Verfahren bei der Vergabe von öffentlichen Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen und Rahmenvereinbarungen, die nicht dem Teil 4 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterliegen, weil ihr geschätz-
ter Auftragswert ohne Umsatzsteuer die Schwellenwerte gemäß § 106 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen unterschreitet. Der Auf-
tragswert wird entsprechend § 3 Vergabeverordnung geschätzt.  
 
(2) Diese Verfahrensordnung gilt für Auftraggeber gemäß § 99 Num-
mer 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.  
 
(3) Diese Verfahrensordnung ist ungeachtet des Erreichens des jeweiligen 
Schwellenwerts gemäß § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen ferner nicht auf Sachverhalte anzuwenden, für die das Gesetz ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen in den §§ 107, 108, 109, 116, 117 oder 
145 Ausnahmen von der Anwendbarkeit des Teils 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen vorsieht.  
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(3) Die Regelung zu vorbehaltenen Aufträgen nach § 118 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist auch im Geltungs-
bereich dieser Verfahrensordnung entsprechend  
anzuwenden. 
 

(4) Die Regelung zu vorbehaltenen Aufträgen nach § 118 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen ist auch im Geltungsbereich dieser Ver-
fahrensordnung entsprechend anzuwenden.  
 
(5) Abweichungen von Gegenstand und Anwendungsbereich dieser 
Verfahrensordnung sowie einzelner ihrer Regelungen teilen die Län-
der dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit. Die-
ses veröffentlicht auf seinen Internetseiten die Abweichungen im 
Überblick  
 

 

§ 2 Grundsätze der Vergabe 
 
(1) Öffentliche Aufträge werden im Wettbewerb und im Wege trans-
parenter Verfahren vergeben. Dabei werden die Grundsätze der 
Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit gewahrt.  
 
(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu be-
handeln, es sei denn, eine Ungleichbehandlung ist aufgrund dieser 
Verfahrensordnung oder anderer Vorschriften ausdrücklich geboten 
oder gestattet.  
 
(3) Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation 
sowie soziale und umweltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieser 
Verfahrensordnung berücksichtigt.  
 
 
 
(4) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher 
Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen.  
 
(5) Die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen blei-
ben unberührt.  
 

Grundsätze der Vergabe 
 
(1) Öffentliche Aufträge werden im Wettbewerb und im Wege transparenter 
Verfahren vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und der Verhältnismäßigkeit gewahrt.  
 
(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, 
es sei denn, eine Ungleichbehandlung ist aufgrund dieser Verfahrensord-
nung oder anderer Vorschriften ausdrücklich geboten oder gestattet. § 112a 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt entsprechend.  
 
(3) Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie 
soziale und um-weltbezogene Aspekte nach Maßgabe dieser Verfahrens-
ordnung berücksichtigt. Im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung kön-
nen auch Aspekte der Regionalität nach Maßgabe dieser Verfahrens-
ordnung berücksichtigt werden.  
 
4) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
vornehmlich zu berücksichtigen.  
 
(5) Die Vorschriften über die Preise bei öffentlichen Aufträgen bleiben unbe-
rührt.  
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§ 3 Wahrung der Vertraulichkeit  
 
(1) Sofern in dieser Verfahrensordnung oder anderen Rechtsvor-
schriften nichts anderes bestimmt ist, darf der Auftraggeber keine 
von den Unternehmen übermittelten und von diesen als vertraulich 
gekennzeichneten Informationen weitergeben. Dazu gehören insbe-
sondere Be-triebs- und Geschäftsgeheimnisse und die vertrauli-
chen Aspekte der Angebote einschließlich ihrer Anlagen.  
 
(2) Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und 
der Speicherung von Informationen muss der Auftraggeber die In-
tegrität der Daten und die Vertraulichkeit der Teilnahmeanträge und 
Angebote einschließlich ihrer Anlagen gewährleisten. Die Teilnah-
meanträge und Angebote einschließlich ihrer Anlagen sowie die Do-
kumentation über Öffnung und Wertung der Teilnahmeanträge und 
Angebote sind auch nach Abschluss des Vergabeverfahrens ver-
traulich zu behandeln.  
 
(3) Der Auftraggeber kann Unternehmen Anforderungen vorschrei-
ben, die auf den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen im 
Rahmen des Vergabeverfahrens abzielen. Hierzu gehört insbeson-
dere die Abgabe einer Verschwiegenheitserklärung.  
 

Wahrung der Vertraulichkeit 
 
(1) Sofern in dieser Verfahrensordnung oder anderen Rechtsvorschriften 
nichts anderes bestimmt ist, darf der Auftraggeber keine von den Unterneh-
men übermittelten und von diesen als vertraulich gekennzeichneten Infor-
mationen weitergeben. Dazu gehören insbesondere Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse und die vertraulichen Aspekte der Angebote ein-
schließlich ihrer Anlagen.  
 
(2) Bei der gesamten Kommunikation sowie beim Austausch und der Spei-
cherung von Informationen muss der Auftraggeber die Integrität der Daten 
und die Vertraulichkeit der Teilnahmeanträge und Angebote einschließlich 
ihrer Anlagen gewährleisten. Die Teilnahmeanträge und Angebote ein-
schließlich ihrer Anlagen sowie die Dokumentation über Öffnung und Wer-
tung der Teilnahmeanträge und Angebote sind auch nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens vertraulich zu behandeln.  
 
 
(3) Der Auftraggeber kann Unternehmen Anforderungen vorschreiben, die 
auf den Schutz der Vertraulichkeit der Informationen im Rahmen des 
Vergabeverfahrens abzielen. Hierzu gehört insbesondere die Abgabe einer 
Verschwiegenheitserklärung.  
 
 

 

§ 4 Vermeidung von Interessenskonflikten 
 
(1) Organmitglieder oder Mitarbeiter des Auftraggebers oder eines 
im Namen des Auftrag-gebers handelnden Beschaffungsdienstleis-
ters, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, dürfen in einem 
Vergabeverfahren nicht mitwirken. 
 
(2) Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durch-
führung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den 
Ausgang eines Vergabeverfahrens nehmen können und die ein di-
rektes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönli-
ches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 
im Rahmen des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte. 

Vermeidung von Interessenskonflikten 
 
(1) Organmitglieder oder Mitarbeiter des Auftraggebers oder eines im Na-
men des Auftrag-gebers handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen 
ein Interessenkonflikt besteht, dürfen in einem Vergabeverfahren oder bei 
der Vergabe eines Direktauftrags nicht mitwirken.  
 
(2) Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung 
des Vergabeverfahrens oder bei einem Direktauftrag beteiligt sind oder Ein-
fluss auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens oder dem Abschluss des 
Direktauftrags nehmen können und die ein direktes oder indirektes finanzi-
elles, wirtschaftliches oder persönliches Interesse haben, das ihre 
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(3) Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die 
in Absatz 1 genannten Personen 
1. Bewerber oder Bieter sind, 
2. einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstützen oder 
als gesetzliche Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren vertre-
ten, oder 
3. beschäftigt oder tätig sind 
 
 

a) bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder bei ihm  
als Mitglied des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleicharti-
gen Organs oder 

 
b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unterneh-

men, wenn dieses Unternehmen zugleich geschäftliche Be-
ziehungen zum Auftraggeber und zum Bewerber oder Bieter 
hat. 

 
(4) Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch für Personen, deren An-
gehörige die Voraus-setzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 er-
füllen. Angehörige sind Verlobte, Ehegatten, Lebenspartner, Ver-
wandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der 
Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und 
Geschwister der Ehegatten und Lebenspartner, Geschwister der El-
tern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder. 
 

Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens 
oder bei einem Direktauftrag beeinträchtigen könnte.  
 
(3) Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die in Ab-
satz 1 genannten Personen  
1. Bewerber oder Bieter in einem Vergabeverfahren oder Anbieter beim 
Direktauftrag sind,  
2. eine Person gemäß Nummer 1 beraten oder sonst unterstützen oder 
als gesetzliche Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren oder einem Di-
rektauftrag vertreten, oder  
3. beschäftigt oder tätig sind  
 

a) bei einer Person gemäß Nummer 1 gegen Entgelt oder bei ihr als 
Mitglied des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs 
oder  

 
b) für ein in das Vergabeverfahren oder den Direktauftrag eingeschal-

tetes Unternehmen, wenn dieses Unternehmen zugleich geschäftli-
che Beziehungen zum Auftraggeber und zur Person gemäß Num-
mer 1 hat.  

 
(4) Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch für Personen, deren Angehö-
rige die Vorausset-zungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 erfüllen. Angehö-
rige sind Verlobte, Ehegatten, Lebens-partner, Verwandte und Verschwä-
gerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten und 
Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten und Le-
benspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.  
 

 

§ 5  Mitwirkung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens 
 
(1) Hat ein Unternehmen oder ein mit ihm in Verbindung stehendes 
Unternehmen den Auftraggeber beraten oder war auf andere Art 
und Weise an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt 
(vorbefasstes Unternehmen), so ergreift der Auftraggeber ange-
messene Maßnahmen, um sicherzustellen, dass der Wettbewerb 
durch die Teilnahme dieses Unternehmens nicht verzerrt wird. 

Mitwirkung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens 
 
Hat ein Unternehmen oder ein mit ihm in Verbindung stehendes Unterneh-
men den Auftraggeber beraten oder war auf andere Art und Weise an der 
Vorbereitung des Vergabeverfahrens beteiligt (vorbefasstes Unternehmen), 
so ergreift der Auftraggeber angemessene Maßnahmen, um sicherzustel-
len, dass der Wettbewerb durch die Teilnahme dieses Unternehmens nicht 
verzerrt wird.  
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(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 umfassen insbesondere die Un-
terrichtung der anderen am Vergabeverfahren teilnehmenden Un-
ternehmen in Bezug auf die einschlägigen Informationen, die im Zu-
sammenhang mit der Einbeziehung des vorbefassten Unterneh-
mens in der Vor-bereitung des Vergabeverfahrens ausgetauscht 
wurden oder daraus resultieren, und die Fest-legung angemesse-
ner Fristen für den Eingang der Angebote und Teilnahmeanträge. 
 
(3) Kann der Wettbewerbsvorteil eines vorbefassten Unternehmens 
nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt 
werden, so kann dieses Unternehmen vom Vergabeverfahren aus-
geschlossen werden. Zuvor ist ihm die Möglichkeit zu geben nach-
zuweisen, dass seine Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabe-
verfahrens den Wettbewerb nicht verzerren kann. 

 
(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 umfassen insbesondere die Unterrich-
tung der anderen am Vergabeverfahren teilnehmenden Unternehmen in 
Bezug auf die einschlägigen Informationen, die im Zusammenhang mit der 
Einbeziehung des vorbefassten Unternehmens in der Vorbereitung des 
Vergabeverfahrens ausgetauscht wurden oder daraus resultieren, und die 
Festlegung angemessener Fristen für den Eingang der Angebote und Teil-
nahmeanträge.  
 
(3) Kann der Wettbewerbsvorteil eines vorbefassten Unternehmens nicht 
durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen beseitigt werden, so 
kann dieses Unternehmen vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden. 
Zuvor ist ihm die Möglichkeit zu geben nachzuweisen, dass seine Beteili-
gung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens den Wettbewerb nicht 
verzerren kann.  
 

 

§ 6  Dokumentation  
 
(1) Das Vergabeverfahren ist von Anbeginn fortlaufend in Textform 
nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu dokumentieren, so-
dass die einzelnen Stufen des Verfahrens, die einzelnen Maßnah-
men sowie die Begründung der einzelnen Entscheidungen festge-
halten wer-den.  
 
 
 
 
 
(2) Die Dokumentation sowie die Angebote, Teilnahmeanträge und 
ihre Anlagen sind mindestens für drei Jahre ab dem Tag des Zu-
schlags aufzubewahren. Anderweitige Vorschriften zur Aufbewah-
rung bleiben unberührt.  
 

Dokumentation 
 
(1) Das Vergabeverfahren ist in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs zu dokumentieren, sodass die Stufen des Verfahrens, die ge-
troffenen Maßnahmen sowie die Begründung der grundlegenden Entschei-
dungen im Wesentlichen und in einem angemessenen Verhältnis zum 
Auftragswert festgehalten werden. Bei einem Auftragswert unter  
25 000 Euro kann die Dokumentation grundsätzlich auf die Namen der 
berücksichtigten Bewerber oder Bieter und die Gründe für ihre Aus-
wahl sowie den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für 
die Auswahl seines Angebotes beschränkt werden.  
 
(2) Die Dokumentation sowie die Angebote, Teilnahmeanträge und ihre An-
lagen sind mindestens für drei Jahre ab dem Tag des Zuschlags aufzube-
wahren. Anderweitige Vorschriften zur Aufbewahrung bleiben unberührt.  
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§ 7 Grundsätze der Kommunikation 
 
 
(1) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von 
Daten in einem Vergabeverfahren verwenden der Auftraggeber und 
die Unternehmen grundsätzlich Geräte und Pro-gramme für die 
elektronische Datenübermittlung (elektronische Mittel) nach Maß-
gabe dieser Verfahrensordnung.  
 
(2) Die Kommunikation in einem Vergabeverfahren kann mündlich 
erfolgen, wenn sie nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmean-
träge oder die Angebote betrifft und wenn sie ausreichend und in 
geeigneter Weise dokumentiert wird.  
 
(3) Der Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe ei-
ner eindeutigen Unternehmensbezeichnung sowie einer elektroni-
schen Adresse verlangen (Registrierung). Für den Zugang zur Auf-
tragsbekanntmachung und zu den Vergabeunterlagen darf der Auf-
traggeber keine Registrierung verlangen; eine freiwillige Registrie-
rung ist zulässig.  
 

Grundsätze der Kommunikation 
 
 
(1) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in 
einem Vergabe-verfahren verwenden der Auftraggeber und die Unterneh-
men grundsätzlich Geräte und Pro-gramme für die elektronische Daten-
übermittlung (elektronische Mittel) nach Maßgabe dieser Verfahrensord-
nung.  
 
(2) Die Kommunikation in einem Vergabeverfahren kann mündlich erfolgen, 
wenn sie nicht die Vergabeunterlagen, die Teilnahmeanträge oder die An-
gebote betrifft und wenn sie ausreichend und in geeigneter Weise doku-
mentiert wird.  
 
(3) Der Auftraggeber kann von jedem Unternehmen die Angabe einer ein-
deutigen Unternehmensbezeichnung sowie einer elektronischen Adresse 
verlangen (Registrierung). Für den Zugang zur Auftragsbekanntmachung 
und zu den Vergabeunterlagen darf der Auftraggeber keine Registrierung 
verlangen; eine freiwillige Registrierung ist zulässig.  
 
(4) Die §§ 10 bis 12 der Vergabeverordnung gelten für die Anforderun-
gen an die verwendeten elektronischen Mittel und deren Einsatz 
grundsätzlich entsprechend mit der Maßgabe, dass  
 

1. der Auftraggeber abweichend von § 10 Absatz 1 Satz 2   
Nummer 2 bis 4 der Vergabeverordnung die Einreichung von 
Teilnahmeanträgen und Angeboten auch per einfacher E-Mail 
zu-lassen kann, soweit er angemessene Vorkehrungen gegen 
einen vorfristigen Zugriff durch die Berechtigten trifft,  
2. § 10a nur insoweit anzuwenden ist als für Bekanntma-
chungen der Datenaustauschstandard eForms für die Unter-
schwelle (eForms UnS) anzuwendenden ist und Bekanntma-
chungen an den Datenservice Öffentlicher Einkauf zu übermit-
teln sind; § 10a Absatz 2 Satz 2 und 3, Ab-satz 3 Satz 3 und 4, 
Absatz 5 Satz 2 bis 4 der Vergabeverordnung gelten entspre-
chend;  
3. der Auftraggeber von §§ 10 bis 12 der Vergabeverord-
nung abweichende Regelungen schaffen kann, sofern die 
Grundsätze der Sicherheit und Verfügbarkeit der 
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elektronischen Mittel eingehalten werden und er den Bewer-
bern und Bietern die Abweichungen ausreichend transparent 
macht.  

 
Die Pflichten nach Nummer 2 gelten für Auftraggeber ab dem [Datum 
noch offen]. Eine frühere freiwillige Anwendung ist zulässig. 
 

 

§ 8 Wahl der Verfahrensart  
 
(1) Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt durch Öffentliche 
Ausschreibung, durch Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne 
Teilnahmewettbewerb und durch Verhandlungsvergabe mit oder 
ohne Teilnahmewettbewerb.  
 
(2) Dem Auftraggeber stehen die Öffentliche Ausschreibung und die 
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb nach seiner 
Wahl zur Verfügung. Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur 
Verfügung, soweit dies nach den Absätzen 3 und 4 gestattet ist. Ab-
schnitt 3 bleibt unberührt.  
 
(3) Der Auftraggeber kann Aufträge im Wege der Beschränkten 
Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn  

1. eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergeb-
nis gehabt hat oder  

2.  eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte 
Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb für den Auftragge-
ber oder die Bewerber oder Bieter einen Aufwand verursa-
chen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert 
der Leistung im Missverhältnis stehen würde.  

 
 
 
(4) Der Auftraggeber kann Aufträge im Wege der Verhandlungsver-
gabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn  

1. der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen um-
fasst,  

Wahl der Verfahrensart 
 
(1) Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen erfolgt durch Öffentliche Aus-
schreibung, durch Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahme-
wettbewerb und durch Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewett-
bewerb.  
 
(2) Dem Auftraggeber stehen die Öffentliche Ausschreibung, die Be-
schränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb und die Verhand-
lungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb nach seiner Wahl zur Verfü-
gung. Die anderen Verfahrensarten stehen nur zur Verfügung, soweit dies 
nach den Absätzen 3 und 4 gestattet ist. Abschnitt 3 bleibt unberührt.  
 
(3) Der Auftraggeber kann Aufträge im Wege der Beschränkten Ausschrei-
bung ohne Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn  

1. der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer den Wert von 
100 000 Euro nicht erreicht,  

2. eine Öffentliche Ausschreibung kein wirtschaftliches Ergebnis ge-
habt hat oder  

3. eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Ausschrei-
bung mit Teilnahmewettbewerb für den Auftraggeber oder die Be-
werber oder Bieter einen Aufwand verursachen würde, der zu dem 
erreichten Vorteil oder dem Wert der Leistung im Missverhältnis 
stehen würde.  

 
(4) Der Auftraggeber kann Aufträge im Wege der Verhandlungsvergabe 
ohne Teilnahmewettbewerb vergeben, wenn  

1. der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer den Wert von  
             50.000 Euro nicht erreicht,  
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2. der Auftrag aufgrund konkreter Umstände, die mit der Art, 
der Komplexität oder dem rechtlichen oder finanziellen 
Rahmen oder den damit einhergehenden Risiken zusam-
menhängen, nicht ohne vorherige Verhandlungen vergeben 
werden kann,  

3. die Leistung nach Art und Umfang, insbesondere ihre tech-
nischen Anforderungen, vor der Vergabe nicht so eindeutig 
und erschöpfend beschrieben werden kann, dass hinrei-
chend vergleichbare Angebote erwartet werden können,  

4. nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Aus-
schreibung eine Wiederholung kein wirtschaftliches Ergeb-
nis verspricht,  

5. die Bedürfnisse des Auftraggebers nicht ohne die Anpas-
sung bereits verfügbarer Lösungen erfüllt werden können,  

6. es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung 
von Dienstleistungen zur Erfüllung wissenschaftlich-techni-
scher Fachaufgaben auf dem Gebiet von Forschung, Ent-
wicklung und Untersuchung handelt, die nicht der Aufrecht-
erhaltung des allgemeinen Dienstbetriebs und der Infra-
struktur einer Dienststelle des Auftraggebers dienen,  

7. im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge im ange-
messenen Umfang und für angemessene Zeit an Unterneh-
men, die an der Entwicklung beteiligt waren, vergeben wer-
den müssen,  

8. eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Aus-
schreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb für den 
Auftraggeber oder die Bewerber oder Bieter einen Aufwand 
verursachen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem 
Wert der Leistung im Missverhältnis stehen würde,  

9. die Leistung aufgrund von Umständen, die der Auftragge-
ber nicht voraussehen konnte, besonders dringlich ist und 
die Gründe für die besondere Dringlichkeit nicht dem Ver-
halten des Auftraggebers zuzurechnen sind,  

10. die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen er-
bracht oder bereitgestellt werden kann,  

11. es sich um eine auf einer Warenbörse notierte und erwerb-
bare Lieferleistung handelt,  

12. Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft 
werden sollen,  

2. nach Aufhebung einer Öffentlichen oder Beschränkten Aus-
schreibung oder eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnah-
mewettbewerb eine Wiederholung kein wirtschaftliches Ergeb-
nis verspricht,  

3. es sich um die Lieferung von Waren oder die Erbringung von 
Dienstleistungen zur Erfüllung wissenschaftlich-technischer 
Fachaufgaben auf dem Gebiet von Forschung, Entwicklung 
und Untersuchung handelt, die nicht der Aufrechterhaltung 
des allgemeinen Dienstbetriebs und der Infrastruktur einer 
Dienststelle des Auftraggebers dienen,  

4. im Anschluss an Entwicklungsleistungen Aufträge im ange-
messenen Umfang und für angemessene Zeit an Unterneh-
men, die an der Entwicklung beteiligt waren, vergeben werden 
müssen,  

5. eine Öffentliche Ausschreibung oder eine Beschränkte Aus-
schreibung mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder eine Ver-
handlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb für den Auftrag-
geber oder die Bewerber oder Bieter einen Aufwand verursa-
chen würde, der zu dem erreichten Vorteil oder dem Wert der 
Leistung im Missverhältnis stehen würde,  

6. die Leistung aufgrund von Umständen, die der Auftraggeber 
nicht voraussehen konnte, dringlich ist und die Gründe für die 
Dringlichkeit nicht dem Verhalten des Auftraggebers zu-zu-
rechnen sind,  

7. die Leistung nur von einem bestimmten Unternehmen er-
bracht oder bereitgestellt werden kann,  

8. in Märkten mit äußerst knappen Marktressourcen oder sehr 
kurzen Bindefristen,  

9. es sich um eine auf einer Warenbörse notierte und erwerbbare 
Lieferleistung handelt,  

10. Leistungen des ursprünglichen Auftragnehmers beschafft 
werden sollen,  
a) die zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung bereits er-

brachter Leistungen bestimmt sind,  
b) bei denen ein Wechsel des Unternehmens dazu führen 

würde, dass der Auftraggeber eine Leistung mit unter-
schiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste und  
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a) die zur teilweisen Erneuerung oder Erweiterung bereits 
erbrachter Leistungen bestimmt sind,  

b) bei denen ein Wechsel des Unternehmens dazu führen 
würde, dass der Auftraggeber eine Leistung mit unter-
schiedlichen technischen Merkmalen kaufen müsste 
und  

c) bei denen dieser Wechsel eine technische Unvereinbar-
keit oder unverhältnismäßige technische Schwierigkei-
ten bei Gebrauch und Wartung mit sich bringen würde,  

13. Ersatzteile und Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten 
vom Lieferanten der ursprünglichen Leistung beschafft wer-
den sollen und diese Stücke in brauchbarer Ausführung von 
anderen Unternehmen nicht oder nicht unter wirtschaftli-
chen Bedingungen bezogen werden können,  

14. eine vorteilhafte Gelegenheit zu einer wirtschaftlicheren Be-
schaffung führt, als dies bei Durchführung einer Öffentli-
chen oder Beschränkten Ausschreibung der Fall wäre,  

15. es aus Gründen der Sicherheit oder Geheimhaltung erfor-
derlich ist,  

16. der öffentliche Auftrag ausschließlich vergeben werden soll  
a) gemäß § 1 Absatz 3 an Werkstätten für Menschen mit 

Behinderungen oder an Unter-nehmen, deren Haupt-
zweck die soziale und berufliche Integration von Men-
schen mit Behinderungen oder von benachteiligten Per-
sonen ist, oder  

b)  an Justizvollzugsanstalten oder  
17. dies durch Ausführungsbestimmungen eines Bundes- oder 

Landesministeriums bis zu einem bestimmten Höchstwert 
(Wertgrenze) zugelassen ist; eine solche Wertgrenze kann 
auch festgesetzt werden für die Vergabe von Liefer- oder 
Dienstleistungsaufträgen einer Auslandsdienststelle im Aus-
land oder einer inländischen Dienststelle, die im Ausland für 
einen dort zu deckenden Bedarf beschafft.  

 

c) bei denen dieser Wechsel eine technische Unvereinbarkeit 
oder erhebliche technische Schwierigkeiten bei Gebrauch 
und Wartung mit sich bringen würde,  

11. wenn eine Dienstleistung beschafft werden soll, die in der 
Wiederholung gleichartiger Leistungen besteht, die durch den-
selben Auftraggeber an das Unternehmen vergeben werden, 
das den ersten Auftrag erhalten hat, sofern sie einem Grund-
projekt entsprechen,  

12. Ersatzteile und Zubehörstücke zu Maschinen und Geräten 
vom Lieferanten der ursprünglichen Leistung beschafft wer-
den sollen und diese Stücke in brauchbarer Ausführung von 
an-deren Unternehmen nicht, nicht zeitnah oder nicht unter 
wirtschaftlichen Bedingungen bezogen werden können,  

13. eine vorteilhafte Gelegenheit zu einer wirtschaftlicheren Be-
schaffung führt, als dies bei Durchführung einer Öffentlichen 
oder Beschränkten Ausschreibung oder einer Verhandlungs-
vergabe mit Teilnahmewettbewerb der Fall wäre,  

14. es aus Gründen der Sicherheit oder Geheimhaltung erforderlich ist,  
15. der öffentliche Auftrag ausschließlich vergeben werden soll  

a) gemäß § 1 Absatz 3 an Werkstätten für Menschen mit Behin-
derungen oder an Unternehmen, deren Hauptzweck die soziale 
und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen 
oder von benachteiligten Personen ist, oder  

b) an Justizvollzugsanstalten oder  
 

16. dies durch Ausführungsbestimmungen eines Bundes- oder Landes-
ministeriums bis zu einem bestimmten Höchstwert (Wertgrenze) 
zugelassen ist; eine solche Wertgrenze kann auch festgesetzt wer-
den für die Vergabe von Liefer- oder Dienstleistungsaufträgen einer 
Auslandsdienststelle im Ausland oder einer inländischen Dienst-
stelle, die im Ausland für einen dort zu deckenden Bedarf be-
schafft.  
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§ 9 Öffentliche Ausschreibung 
 
 
(1) Bei einer Öffentlichen Ausschreibung fordert der Auftraggeber 
eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe 
von Angeboten auf. Jedes interessierte Unternehmen kann ein An-
gebot abgeben.  
 
(2) Der Auftraggeber darf von den Bietern nur Aufklärung über ihre 
Eignung, das Vorliegen von Ausschlussgründen oder über das An-
gebot verlangen. Verhandlungen, insbesondere über Änderungen 
der Angebote oder Preise, sind unzulässig.  
 

Öffentliche Ausschreibung 
 
 
(1) Bei einer Öffentlichen Ausschreibung fordert der Auftraggeber eine un-
beschränkte Anzahl von Unternehmen öffentlich zur Abgabe von Angebo-
ten auf. Jedes interessierte Unternehmen kann ein Angebot abgeben.  
 
(2) Der Auftraggeber darf von den Bietern nur Aufklärung über ihre Eig-
nung, das Vorliegen von Ausschlussgründen oder über das Angebot verlan-
gen. Verhandlungen, insbesondere über Änderungen der Angebote oder 
Preise, sind unzulässig  
 
 

 

§ 10 Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
 
(1) Bei einer Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
fordert der Auftrag-geber eine unbeschränkte Anzahl von Unterneh-
men im Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe 
von Teilnahmeanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann 
einen Teilnahmeantrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermit-
teln die Unternehmen die vom Auftraggeber geforderten Informatio-
nen für die Prüfung ihrer Eignung und des Nichtvorliegens von Aus-
schlussgründen. 
 
(2) Nur diejenigen Unternehmen, die vom Auftraggeber nach Prüfung 
der übermittelten In-formationen gemäß § 37 dazu aufgefordert wer-
den, dürfen ein Angebot abgeben. Der Auftrag-geber kann die Zahl 
der Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, gemäß 
§ 36 begrenzen. 
 
(3) § 9 Absatz 2 gilt entsprechend. 

Beschränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
 
(1) Bei einer Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb for-
dert der Auftraggeber eine unbeschränkte Anzahl von Unternehmen im 
Rahmen eines Teilnahmewettbewerbs öffentlich zur Abgabe von Teilnah-
meanträgen auf. Jedes interessierte Unternehmen kann einen Teilnahme-
antrag abgeben. Mit dem Teilnahmeantrag übermitteln die Unternehmen 
die vom Auftraggeber geforderten Unterlagen im Sinne des § 35 Absatz 1 
für die Prüfung ihrer Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschluss-
gründen. 
 
(2) Nur diejenigen Unternehmen, die vom Auftraggeber nach Prüfung der 
übermittelten In-formationen gemäß § 37 dazu aufgefordert werden, dür-
fen ein Angebot abgeben. Der Auftraggeber kann die Zahl der Bewerber, 
die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden, gemäß § 36 begrenzen. 
 
 
(3) § 9 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 

 

§ 11 Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb 
 
 

Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb 
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(1) Bei einer Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbe-
werb fordert der Auftraggeber ohne vorherige Durchführung eines 
Teilnahmewettbewerbs mehrere, grundsätzlich mindestens drei Un-
ternehmen zur Abgabe eines Angebots auf. 
 
(2) Für die Auswahl darf der Auftraggeber nur geeignete Unterneh-
men auffordern, bei denen keine Ausschlussgründe vorliegen. So-
weit der Auftraggeber die Erfüllung der Eignungskriterien und das 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen eines beteiligten Unterneh-
mens im Vorfeld nicht abschließend feststellen kann, darf er die not-
wendigen Nachweise und Erklärungen auch noch mit oder nach 
Versendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe von dem betref-
fenden Unternehmen verlangen. 
 
(3) § 9 Absatz 2 gilt entsprechend. 
 
(4) Der Auftraggeber soll zwischen den Unternehmen, die zur Ab-
gabe eines Angebots aufgefordert werden, wechseln. 

(1) Bei einer Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb for-
dert der Auftrag-geber ohne vorherige Durchführung eines Teilnahmewett-
bewerbs mehrere, grundsätzlich mindestens drei Unternehmen zur Abgabe 
eines Angebots auf.  
 
(2) Für die Auswahl darf der Auftraggeber nur geeignete Unternehmen auf-
fordern, bei denen keine Ausschlussgründe vorliegen. Soweit der Auftrag-
geber die Erfüllung der Eignungskriterien und das Nichtvorliegen von Aus-
schlussgründen eines beteiligten Unternehmens im Vorfeld nicht abschlie-
ßend feststellen kann, darf er die notwendigen Nachweise und Erklärungen 
auch noch mit oder nach Versendung der Aufforderung zur Angebotsab-
gabe von dem betreffenden Unternehmen verlangen.  
 
 
(3) § 9 Absatz 2 gilt entsprechend.  
 
(4) Der Auftraggeber soll zwischen den Unternehmen, die zur Abgabe eines 
Angebots aufgefordert werden, wechseln und regelmäßig auch geeignete 
junge sowie kleine und mittlere Unternehmen zur Angebotsabgabe 
auffordern.  
 

 

§ 12 Verhandlungsvergabe mit und ohne Teilnahmewettbewerb 
 
(1) Der Auftraggeber kann eine Verhandlungsvergabe mit oder 
ohne Teilnahmewettbewerb durchführen. Bei einer Verhandlungs-
vergabe mit Teilnahmewettbewerb gilt § 10 Absatz 1 und 2 entspre-
chend.  
 
 
 
 
(2) Bei einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb for-
dert der Auftraggeber mehrere, grundsätzlich mindestens drei Un-
ternehmen zur Abgabe eines Angebots oder zur Teilnahme an Ver-
handlungen auf. § 11 Absatz 2 gilt entsprechend. Der Auftraggeber 
soll zwischen den Unternehmen, die zur Abgabe eines Angebots 

Verhandlungsvergabe mit und ohne Teilnahmewettbewerb 
 
(1) Bei einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb gilt § 10 
Absatz 1 und 2 entsprechend. Abweichend von Satz 1 kann der Auf-
traggeber in der Bekanntmachung der Verhandlungsvergabe auch alle 
interessierten Unternehmen zur Teilnahme und gleichzeitigen Abgabe 
von Angeboten auffordern (Verhandlungsvergabe mit Bekanntma-
chung). Im Fall von Satz 2 findet kein gesonderter Teilnahmewettbe-
werb statt.  
 
(2) Bei einer Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb fordert der 
Auftraggeber mehrere, grundsätzlich mindestens drei Unternehmen zur Ab-
gabe eines Angebots oder zur Teilnahme an Verhandlungen auf. § 11 Ab-
satz 2 gilt entsprechend. Der Auftraggeber soll zwischen den Unterneh-
men, die zur Abgabe eines Angebots oder zur Teilnahme an Verhand-
lungen aufgefordert werden, wechseln und regelmäßig auch 
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oder zur Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert werden, wech-
seln.  
 
(3) Im Falle einer Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 Nummer 
9 bis 14 darf auch nur ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebots 
oder zur Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert werden.  
 
(4) Es darf über den gesamten Angebotsinhalt verhandelt werden 
mit Ausnahme der vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung 
festgelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Der 
Auftraggeber kann den Zuschlag, auch ohne zuvor verhandelt zu 
haben, unter Beachtung der Grundsätze nach § 2 Absatz 1 und 2 
auf ein Angebot erteilen, wenn er sich dies in der Auftragsbekannt-
machung, den Vergabeunterlagen oder bei der Aufforderung zur 
Abgabe des Angebots vorbehalten hat und die Bindefrist für den 
Bieter noch nicht abgelaufen ist.  
 
(5) Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bieter bei den Verhand-
lungen gleichbehandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder 
diskriminierenden Weitergabe von Informationen, durch die be-
stimmte Bieter gegenüber anderen begünstigt werden könnten. Er 
unterrichtet alle Bieter über etwaige Änderungen der Leistungsbe-
schreibung, insbesondere der technischen Anforderungen oder an-
derer Bestandteile der Vergabeunterlagen. Der Auftraggeber darf 
vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teilnehmen-
den Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Bieter, 
mit denen verhandelt wird, weitergeben. Eine solche Zustimmung 
darf nicht allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte 
Mitteilung bestimmter Informationen erteilt werden.  
 
(6) Beabsichtigt der Auftraggeber, nach geführten Verhandlungen 
diese abzuschließen, so unterrichtet er die Bieter und legt eine ein-
heitliche Frist für die Einreichung der endgültigen An-gebote, über 
die nicht mehr verhandelt werden darf, fest.  
 

geeignete junge sowie kleine und mittlere Unternehmen zur Angebots-
abgabe auffordern.  
 
(3) Im Falle einer Verhandlungsvergabe nach § 8 Absatz 4 Nummer 7 bis 
13 darf auch nur ein Unternehmen zur Abgabe eines Angebots oder zur 
Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert werden.  
 
(4) Es darf über den gesamten Angebotsinhalt verhandelt werden mit 
Ausnahme der vom Auftraggeber in der Leistungsbeschreibung fest-
gelegten Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien. Der Auftrag-
geber kann die Verhandlungen in verschiedenen Phasen abwickeln.  
Er kann den Zuschlag, auch ohne zuvor verhandelt zu haben, unter Beach-
tung der Grundsätze nach § 2 Absatz 1 und 2 auf ein Angebot erteilen, 
wenn er sich dies in der Auftragsbekanntmachung, den Vergabeunterlagen 
oder bei der Aufforderung zur Abgabe des Angebots vorbehalten hat und 
die Bindefrist für den Bieter noch nicht abgelaufen ist.  
 
(5) Der Auftraggeber stellt sicher, dass alle Bieter bei den Verhandlungen 
gleichbehandelt werden. Insbesondere enthält er sich jeder diskriminieren-
den Weitergabe von Informationen, durch die bestimmte Bieter gegenüber 
anderen begünstigt werden könnten. Er unterrichtet alle Bieter über etwa-
ige Änderungen der Leistungsbeschreibung, insbesondere der technischen 
Anforderungen oder anderer Bestandteile der Vergabeunterlagen. Der Auf-
traggeber darf vertrauliche Informationen eines an den Verhandlungen teil-
nehmenden Bieters nicht ohne dessen Zustimmung an die anderen Bieter, 
mit denen verhandelt wird, weitergeben. Eine solche Zustimmung darf nicht 
allgemein, sondern nur in Bezug auf die beabsichtigte Mitteilung bestimm-
ter Informationen erteilt werden.  
 
 
(6) Beabsichtigt der Auftraggeber, nach geführten Verhandlungen diese ab-
zuschließen, so unterrichtet er die Bieter und legt eine einheitliche Frist für 
die Einreichung der endgültigen An-gebote, über die nicht mehr verhandelt 
werden darf, fest.  
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§ 13 Angemessene Fristsetzung; Pflicht zur Fristverlängerung 
 
(1) Der Auftraggeber legt angemessene Fristen für den Eingang der 
Teilnahmeanträge (Teilnahmefrist) und Angebote (Angebotsfrist) 
nach den §§ 9 bis 12 sowie für die Geltung der Angebote (Binde-
frist) fest. Bei der Festlegung der Fristen sind insbesondere die 
Komplexität der Leistung, die beizubringenden Erklärungen und 
Nachweise (Unterlagen), die Zeit für die Ausarbeitung der Teilnah-
meanträge und Angebote, die Zeit für die Auswertung der Teil-
nahme-anträge und Angebote, die gewählten Kommunikationsmittel 
und die zuvor auf Beschafferprofilen veröffentlichten Informationen 
angemessen zu berücksichtigen. 
 
 
(2) Allen Bewerbern und Bietern sind gleiche Fristen zu setzen. 
 
(3) Können Angebote nur nach einer Besichtigung am Ort der Leis-
tungserbringung oder nach Einsichtnahme in die Anlagen zu den 
Vergabeunterlagen vor Ort beim Auftraggeber er-stellt werden, so 
sind die Angebotsfristen so festzulegen, dass alle Unternehmen von 
allen Informationen, die für die Erstellung des Angebots erforderlich 
sind, unter gewöhnlichen Umständen Kenntnis nehmen können. 
 
(4) Die nach Absatz 1 gesetzten Fristen sind, soweit erforderlich, 
angemessen zu verlängern, wenn 

1. zusätzliche wesentliche Informationen vom Auftraggeber 
vor Ablauf der Angebotsfrist zur Verfügung gestellt werden 
oder 

2. der Auftraggeber wesentliche Änderungen an den Vergabe-
unterlagen vornimmt. 

 

Angemessene Fristsetzung; Pflicht zur Fristverlängerung 
 
(1) Der Auftraggeber legt angemessene Fristen für den Eingang der Teil-
nahmeanträge (Teilnahmefrist) und Angebote (Angebotsfrist) nach den §§ 9 
bis 12 sowie für die Geltung der Angebote (Bindefrist) fest. Bei der Festle-
gung der Fristen sind insbesondere die Komplexität der Leistung, die beizu-
bringenden Erklärungen und Nachweise (Unterlagen), die Zeit für die Aus-
arbeitung der Teilnahmeanträge und Angebote, die Zeit für die Auswertung 
der Teilnahmeanträge und Angebote, die gewählten Kommunikationsmittel 
und die zuvor auf Beschafferprofilen veröffentlichten Informationen, aber 
auch die Dringlichkeit der Leistungserbringung angemessen zu berück-
sichtigen. 
 
 
(2) Allen Bewerbern und Bietern sind gleiche Fristen zu setzen. 
 
(3) Können Angebote nur nach einer Besichtigung am Ort der Leistungser-
bringung oder nach Einsichtnahme in die Anlagen zu den Vergabeunterla-
gen vor Ort beim Auftraggeber erstellt werden, so sind die Angebotsfristen 
so festzulegen, dass alle Unternehmen von allen Informationen, die für die 
Erstellung des Angebots erforderlich sind, unter gewöhnlichen Umständen 
Kenntnis nehmen können. 
 
(4) Die nach Absatz 1 gesetzten Fristen sind, soweit erforderlich, angemes-
sen zu verlängern, wenn 

1. zusätzliche wesentliche Informationen vom Auftraggeber vor Ablauf 
der Angebotsfrist zur Verfügung gestellt werden oder 

2. der Auftraggeber wesentliche Änderungen an den Vergabeunterla-
gen vornimmt. 

 

§ 14 Direktaufträge  
 
Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 1 000 
Euro ohne Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der Haus-
haltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die 
Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden 

Direktaufträge 
 
 
(1) Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von [15 
000] Euro ohne Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der 
Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die 
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(Direktauftrag). Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragten 
Unternehmen wechseln. 

Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden (Direktauf-
trag).  
 
(2) Der Auftraggeber soll zwischen den beauftragten Unternehmen 
wechseln und regelmäßig auch junge sowie kleine und mittlere Unter-
nehmen berücksichtigen.  
 

 

§ 14a Keine Vorgängernorm Direktaufträge auf Online-Marktplätzen 
 
(1) Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von  
50 000 Euro ohne Umsatzsteuer können unter Berücksichtigung der 
Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ohne die 
Durchführung eines Vergabeverfahrens auf Online-Marktplätzen, die 
den Bezug von Liefer- und Dienstleistungen im transparenten und fai-
ren Wettbewerb unter der Berücksichtigung von sozialen und umwelt-
bezogenen Aspekten vermitteln, beschafft werden.  
 
(2) Der Auftraggeber soll auf Online-Marktplätzen die Qualität und 
Preise von mehreren Unternehmen vergleichen. Er soll zwischen den 
beauftragten Unternehmen wechseln und regelmäßig auch junge so-
wie kleine und mittlere Unternehmen berücksichtigen. Die Vielfalt an 
eingerichteten Online-Marktplätzen ist zu berücksichtigen. § 30 gilt 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Direktaufträge nach Absatz 1 
vierteljährlich zusammengefasst und bis zur 30 Tage nach Quartal-
sende versendet werden können.  
 
 

 

§ 14b Keine Vorgängernorm Direktaufträge für Innovation 
 
(1) Aufträge, die innovative Lösungen umfassen, können bis zu einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 100 000 Euro ohne Umsatzsteuer 
unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlich-
keit und Sparsamkeit als Direktauftrag beschafft werden. Satz 1 gilt 
nur für solche Leistungen, die von Unternehmen beschafft werden,  



15 
 

 
a) deren Gründung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 
höchstens acht Jahre zurückliegt, die weniger als zweihun-
dertfünfzig Personen beschäftigen und die entweder einen 
Jahresumsatz von höchstens fünfzig Millionen Euro erzielen 
oder deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens dreiund-
vierzig Millionen Euro beläuft oder  
 
b) für die das soziale oder ökologische, gemeinwohlorien-
tierte Ziel Sinn und Zweck ihrer Geschäftstätigkeit darstellt, 
deren Gewinne größtenteils wieder investiert werden, um die-
ses Ziel zu erreichen und deren Organisationsstruktur oder Ei-
gentumsverhältnisse dieses Ziel widerspiegeln, da sie auf 
Prinzipien der Mitbestimmung oder Mitarbeiterbeteiligung ba-
sieren oder auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtet sind,  
 

und die nicht zu 25 Prozent oder mehr des Kapitals oder der Stimman-
teile im Besitz von einem oder mehreren Unternehmen sind, die die 
Definition nach Ziffer 1 oder 2 nicht erfüllen. 

 
(2) Der Auftraggeber soll Markterkundungen durchführen und die 
Qualität und Preise von mehreren Unternehmen vergleichen. Er soll 
zwischen den beauftragten Unternehmen wechseln. § 30 gilt entspre-
chend.  
 
(3) Abweichend von § 1 Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes zur Sicherung 
der Tariftreue bei der Vergabe und Ausführung öffentlicher Aufträge 
und Konzessionen des Bundes (Bundestariftreuegesetz) ist das Bun-
destariftreuegesetz bei Direktaufträgen von Bundesauftraggebern an 
Unter-nehmen nach Absatz 1 entsprechend anzuwenden. Davon aus-
genommen sind Direktaufträge an Unternehmen nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1, soweit deren Gründung im Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses weniger als vier Jahre zurückliegt.  
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§ 14c  Keine Vorgängernorm Vergabeerleichterungen in besonderen Krisensituationen 
 
 
(1) Während einer besonderen Krisensituation gelten für Beschaffun-
gen zur Bewältigung der Krisensituation folgende Erleichterungen 
von den Vorgaben dieser Vergabeordnung:  
 

1. Abweichend von § 8 Absatz 3 und 4 stehen die Be   
schränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb und das 
Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb zur freien 
Wahl des Auftraggebers.  

2. § 13 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass angemessene 
Fristen zur Bewältigung der Krisensituation besonders kurz 
sein können.  

3. Die Wertgrenze für die Anwendung des Direktauftrags nach § 
14 kann durch Ausführungsbestimmungen eines betroffenen 
Bundes- oder Landesministeriums erhöht werden.  

4. Abweichend von § 15 Absatz 2 Satz 2 können weitere Auftrag-
geber und Unternehmen zur Rahmenvereinbarung zugelassen 
werden.  

5. Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf über § 15 Absatz 
4 hinaus ohne weitere Begründung sowie auch erneut um bis 
zu zwei Jahre verlängert werden.  

6. § 22 und § 22a gelten nicht.  
7. § 30 gilt mit der Maßgabe, dass Vergabebekanntmachungen 

erst im auf den Vertragsschluss folgenden Quartal veröffent-
licht und quartalsweise gebündelt werden können.  

8. § 47 Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, dass der Wert einer Ände-
rung bis zu 50 % des Auftragswerts jeder einzelnen Änderung 
betragen kann. 
 

(2) Eine besondere Krisensituation liegt vor bei einem Geschehen, bei 
dem das Leben oder die Gesundheit von einer Vielzahl von Menschen 
oder Tieren, die Versorgung der Bevölkerung, die natürlichen Lebens-
grundlagen oder bedeutende Sachwerte in derart ungewöhnlichem 
Aus-maß gefährdet, beeinträchtigt oder geschädigt werden, dass eine 
angemessene Bewältigung der Situation mittels einer Beschaffung 
von Leistungen nach den allgemeinen Regelungen nicht zumutbar ist. 
Dazu zählen in der Regel insbesondere  
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1. Geschehen, für die der Katastrophenfall ausgerufen wurde,  
2. Naturkatastrophen in bedeutendem Ausmaß,  
3. Pandemien,  
4. flächendeckende Unterbrechungen der Energieversorgung,  
5. Chemie- oder Reaktorunfälle in bedeutendem Ausmaß,  
6. außergewöhnliche Bedrohungen wie bewaffnete Konflikte, 

Kriege, Terrorismus oder Cyberangriffe besonderen Ausma-
ßes, oder  

7. die Gefährdung der Unterbringung und Versorgung einer Viel-
zahl von Menschen.  
 

Eine besondere Krisensituation ist beendet, wenn die Gefährdung, 
Beeinträchtigung oder Schädigung der in Satz 1 genannten Rechtsgü-
ter abgewendet, auf ein angemessenes Maß gelindert oder beendet 
wurde, sodass eine angemessene Bewältigung der Situation mittels 
Be-schaffung von Leistungen nach den bestehenden Regelungen wie-
der zumutbar ist. Die Anwendung der Definition einer besonderen Kri-
sensituation nach Satz 1 bis 3 kann im Einzelfall durch ein Rund-
schreiben des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz oder 
des jeweils zuständigen Landesministeriums begleitend erläutert wer-
den. § 1 Absatz 5 gilt entsprechend. 
 

 

§ 15  Rahmenvereinbarungen 
 
(1) Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen einem 
oder mehreren Auftrag-gebern und einem oder mehreren Unterneh-
men, die dazu dienen, die Bedingungen für die öffentlichen Auf-
träge, die während eines bestimmten Zeitraums vergeben werden 
sollen, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis.  
 
(2) Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung erfolgt im Wege einer 
nach dieser Verfahrensordnung anwendbaren Verfahrensart. Das in 
Aussicht genommene Auftragsvolumen ist so genau wie möglich zu 
ermitteln und bekannt zu geben, braucht aber nicht abschließend 
festgelegt zu werden. Eine Rahmenvereinbarung darf nicht miss-
bräuchlich oder in einer Art angewendet werden, die den Wett- 

Rahmenvereinbarungen 
 
(1) Rahmenvereinbarungen sind Vereinbarungen zwischen einem oder 
mehreren Auftrag-gebern und einem oder mehreren Unternehmen, die 
dazu dienen, die Bedingungen für die öffentlichen Aufträge, die während ei-
nes bestimmten Zeitraums vergeben werden sollen, festzulegen, insbeson-
dere in Bezug auf den Preis.  
 
(2) Der Abschluss einer Rahmenvereinbarung erfolgt im Wege einer nach 
dieser Verfahrensordnung anwendbaren Verfahrensart. Das in Aussicht ge-
nommene Auftragsvolumen ist so genau wie möglich zu ermitteln und be-
kannt zu geben, braucht aber nicht abschließend festgelegt zu werden. 
Eine Rahmenvereinbarung darf nicht missbräuchlich oder in einer Art ange-
wendet werden, die den Wettbewerb behindert, einschränkt oder verfälscht.  
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bewerb behindert, einschränkt oder verfälscht.  
 
(3) Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Einzelaufträge wer-
den entsprechend den Bedingungen der Rahmenvereinbarung ver-
geben. Die Erteilung von Einzelaufträgen ist nur zulässig zwischen 
den in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen 
genannten Auftraggebern und den Unternehmen, mit denen Rah-
menvereinbarungen abgeschlossen wurden. Es dürfen keine we-
sentlichen Änderungen an den Bedingungen der Rahmenvereinba-
rung vorgenommen werden.  
 
(4) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf höchstens sechs 
Jahre betragen, es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der Rah-
menvereinbarung begründeter Sonderfall vor.  
 

 
 
(3) Auf einer Rahmenvereinbarung beruhende Einzelaufträge werden ent-
sprechend den Bedingungen der Rahmenvereinbarung vergeben. Die Er-
teilung von Einzelaufträgen ist nur zu-lässig zwischen den in der Auftrags-
bekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genannten Auftraggebern 
und den Unternehmen, mit denen Rahmenvereinbarungen abgeschlossen 
wurden. Es dürfen keine wesentlichen Änderungen an den Bedingungen 
der Rahmenvereinbarung vorgenommen werden.  
 
 
(4) Die Laufzeit einer Rahmenvereinbarung darf höchstens sechs Jahre be-
tragen, es sei denn, es liegt ein im Gegenstand der Rahmenvereinbarung 
begründeter Sonderfall vor. Die Laufzeit kann in begründeten Fällen ein-
malig um bis zu zwei Jahre verlängert werden.  
 

 

§ 16 Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe; zentrale Beschaf-
fung 
 
Für die Nutzung zentraler Beschaffungsstellen und die gelegentli-
che gemeinsame Auftragsvergabe finden § 120 Absatz 4 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und § 4 der Vergabe-
verordnung entsprechende Anwendung. 
 

Gelegentliche gemeinsame Auftragsvergabe; zentrale Beschaffung 
 
 
Für die Nutzung zentraler Beschaffungsstellen und die gelegentliche ge-
meinsame Auftrags-vergabe finden § 120 Absatz 4 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen und § 4 der Vergabeverordnung entspre-
chende Anwendung. 

§ 17 Dynamische Beschaffungssysteme 
 
(1) Der Auftraggeber kann für die Beschaffung marktüblicher Leis-
tungen ein dynamisches Beschaffungssystem nutzen.  
 
(2) Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungs-
system befolgt der Auftraggeber die Vorschriften für die Be-
schränkte Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb.  
 
(3) Ein dynamisches Beschaffungssystem wird ausschließlich mit-
hilfe elektronischer Mittel eingerichtet und betrieben. Die §§ 11 oder 
12 der Vergabeverordnung finden entsprechende Anwendung.  
 

Dynamische Beschaffungssysteme 
 
(1) Der Auftraggeber kann für die Beschaffung marktüblicher Leistungen 
ein dynamisches Beschaffungssystem nutzen.  
 
(2) Bei der Auftragsvergabe über ein dynamisches Beschaffungssystem be-
folgt der Auftraggeber die Vorschriften für die Beschränkte Ausschreibung 
mit Teilnahmewettbewerb.  
 
(3) Ein dynamisches Beschaffungssystem wird ausschließlich mithilfe elekt-
ronischer Mittel eingerichtet und betrieben. Die §§ 11 oder 12 der Vergabe-
verordnung finden entsprechende An-wendung.  
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(4) Ein dynamisches Beschaffungssystem steht im gesamten Zeit-
raum seiner Einrichtung allen Bietern offen, die die im jeweiligen 
Vergabeverfahren festgelegten Eignungskriterien erfüllen. Die Zahl 
der zum dynamischen Beschaffungssystem zugelassenen Bewer-
ber darf nicht begrenzt werden.  
 
(5) Der Zugang zu einem dynamischen Beschaffungssystem ist für 
alle Unternehmen kostenlos.  
 
(6) Für den Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems findet 
§ 23 Absatz 1 und 3 bis 6 der Vergabeverordnung entsprechende 
Anwendung.  
 

(4) Ein dynamisches Beschaffungssystem steht im gesamten Zeitraum sei-
ner Einrichtung allen Bietern offen, die die im jeweiligen Vergabeverfahren 
festgelegten Eignungskriterien erfüllen. Die Zahl der zum dynamischen Be-
schaffungssystem zugelassenen Bewerber darf nicht begrenzt werden.  
 
 
(5) Der Zugang zu einem dynamischen Beschaffungssystem ist für alle Un-
ternehmen kostenlos.  
 
(6) Für den Betrieb eines dynamischen Beschaffungssystems sollen § 23 
Absatz 1 und 3 bis 6 der Vergabeverordnung entsprechend angewendet 
werden.  
 

 

§ 18 Elektronische Auktionen 
 
Der Auftraggeber kann im Rahmen einer Öffentlichen Ausschrei-
bung oder einer Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbe-
werb eine elektronische Auktion durchführen, sofern der Inhalt der 
Vergabeunterlagen hinreichend präzise beschrieben und die Leis-
tung mit-hilfe automatischer Bewertungsmethoden eingestuft wer-
den kann. Geistig-schöpferische Leistungen können nicht Gegen-
stand elektronischer Auktionen sein. Eine elektronische Auktion 
kann mehrere, aufeinander folgende Phasen umfassen und findet 
unter entsprechender Beachtung der Grundsätze für die Durchfüh-
rung elektronischer Auktionen gemäß § 25 Absatz 2 bis 4 und § 26 
der Vergabeverordnung statt. 
 

Elektronische Auktionen 
 
Der Auftraggeber kann im Rahmen einer Öffentlichen Ausschreibung oder 
einer Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb eine elektro-
nische Auktion durchführen, sofern der Inhalt der Vergabeunterlagen hinrei-
chend präzise beschrieben und die Leistung mithilfe automatischer Bewer-
tungsmethoden eingestuft werden kann. Geistig-schöpferische Leistungen 
können nicht Gegenstand elektronischer Auktionen sein. Eine elektronische 
Auktion kann mehrere, aufeinander folgende Phasen umfassen. Sie soll 
unter entsprechender Beachtung der Grundsätze für die Durchführung 
elektronischer Auktionen gemäß § 25 Absatz 2 bis 4 und § 26 der Vergabe-
verordnung stattfinden. 

 

§ 19 Elektronische Kataloge 
 
1) Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote in Form eines 
elektronischen Kataloges einzureichen sind oder einen elektroni-
schen Katalog beinhalten müssen. Angeboten, die in Form eines 
elektronischen Kataloges eingereicht werden, können weitere Un-
terlagen beigefügt werden.  
 

Elektronische Kataloge 
 
(1) Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote in Form eines elektro-
nischen Kataloges einzureichen sind oder einen elektronischen Katalog be-
inhalten müssen. Angeboten, die in Form eines elektronischen Kataloges 
eingereicht werden, können weitere Unterlagen beigefügt werden.  
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(2) § 27 Absatz 2 bis 4 der Vergabeverordnung findet entspre-
chende Anwendung.  
 

(2) § 27 Absatz 2 bis 4 der Vergabeverordnung findet grundsätzlich ent-
sprechende Anwendung.  
 

 

§ 20  Markterkundung 
 
(1) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der Auftragge-
ber Markterkundungen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und 
zur Unterrichtung der Unternehmen über seine Auftragsvergabe-
pläne und -anforderungen durchführen.  
 
(2) Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markter-
kundung und zum Zwecke der Kosten- oder Preisermittlung ist un-
zulässig.  
 

Markterkundung 
 
(1) Vor der Einleitung eines Vergabeverfahrens darf der Auftraggeber 
Markterkundungen zur Vorbereitung der Auftragsvergabe und zur Unter-
richtung der Unternehmen über seine Auftragsvergabepläne und -anforde-
rungen durchführen.  
 
(2) Die Durchführung von Vergabeverfahren lediglich zur Markterkundung 
und zum Zwecke der Kosten- oder Preisermittlung ist unzulässig. Die 
Markterkundung soll umweltbezogene, soziale und innovative As-
pekte der Nachhaltigkeit umfassen und vornehmlich digital durchge-
führt werden.  
 

 

§ 21  Vergabeunterlagen 
 
(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich 
sind, um dem Bewerber oder Bieter eine Entscheidung zur Teil-
nahme am Vergabeverfahren zu ermöglichen. Sie bestehen in der 
Regel aus 

9. dem Anschreiben, insbesondere der Aufforderung zur Ab-
gabe von Teilnahmeanträgen oder Angeboten oder Be-
gleitschreiben für die Abgabe der angeforderten Unterla-
gen, 

10. der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des 
Verfahrens (Bewerbungsbedingungen), einschließlich der 
Angabe der Eignungs- und Zuschlagskriterien, sofern 
nicht bereits in der Auftragsbekanntmachung genannt, 
und 

11. den Vertragsunterlagen, die aus der Leistungsbeschrei-
bung, und den Vertragsbedingungen bestehen. 

 

Vergabeunterlagen 
 
(1) Die Vergabeunterlagen umfassen alle Angaben, die erforderlich sind, 
um dem Bewerber oder Bieter eine Entscheidung zur Teilnahme am Verga-
beverfahren zu ermöglichen. Sie bestehen in der Regel aus  

1. dem Anschreiben, insbesondere der Aufforderung zur Abgabe 
von Teilnahmeanträgen oder Angeboten oder Begleitschreiben für 
die Abgabe der angeforderten Unterlagen,  
2. der Beschreibung der Einzelheiten der Durchführung des Ver-
fahrens (Bewerbungsbedingungen), einschließlich der Angabe der 
Eignungs- und Zuschlagskriterien, sofern nicht bereits in der Auf-
tragsbekanntmachung genannt, und  
3. den Vertragsunterlagen, die aus der Leistungsbeschreibung und 
den Vertragsbedingungen bestehen.  

 
 
(2) Der Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen in der bei 
Einleitung des Vergabeverfahrens jeweils geltenden Fassung ist in der Re-
gel in den Vertrag einzubeziehen. In den Vertragsunterlagen sollen 
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(2) Der Teil B der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen in 
der bei Einleitung des Vergabeverfahrens jeweils geltenden Fas-
sung ist in der Regel in den Vertrag einzubeziehen. 
 
 
 
 
(3) Vertragsstrafen sollen nur für die Überschreitung von Ausfüh-
rungsfristen vereinbart werden, wenn die Überschreitung erhebliche 
Nachteile verursachen kann. Die Strafe ist in angemessenen Gren-
zen zu halten. 
 
(4) Andere Verjährungsfristen als die in Teil B der Vergabe- und Ver-
tragsordnung für Leistungen in der bei Einleitung des Vergabever-
fahrens jeweils geltenden Fassung enthaltenen Verjährungsfristen 
sind nur vorzusehen, wenn dies nach der Eigenart der Leistung er-
forderlich ist. 
 
(5) Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet 
werden, es sei denn, sie erscheinen ausnahmsweise für die sach- 
und fristgemäße Durchführung der verlangten Leistung notwendig. 
Die Sicherheit für die Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem 
Vertrag soll fünf Prozent der Auftragssumme nicht überschreiten. 

geeignete Zahlungsmodalitäten vereinbart werden, um die besonde-
ren Umstände von jungen sowie kleinen und mittleren Unternehmen 
zu berücksichtigen.  
 
 
 
 
(3) Vertragsstrafen sind in angemessenen Grenzen zu halten.  
 
 
 
 
(4) Andere Verjährungsfristen als die in Teil B der Vergabe- und Vertrags-
ordnung für Leistungen in der bei Einleitung des Vergabeverfahrens jeweils 
geltenden Fassung enthaltenen Verjährungsfristen sind nur vorzusehen, 
wenn dies nach der Eigenart der Leistung erforderlich ist.  
 
 
(5) Auf Sicherheitsleistungen soll ganz oder teilweise verzichtet werden, es 
sei denn, sie erscheinen ausnahmsweise für die sach- und fristgemäße 
Durchführung der verlangten Leistung notwendig. Die Sicherheit für die Er-
füllung sämtlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag soll fünf Prozent der 
Auftragssumme nicht überschreiten.  
 

 

§ 22 Aufteilung in Lose 
 
 
(1) Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt 
nach Art oder Fachge-biet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe 
kann auf eine Aufteilung oder Trennung verzichtet werden, wenn 
wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Der Auftrag-
geber kann festlegen, ob die Angebote nur für ein Los, für mehrere 
oder für alle Lose eingereicht werden dürfen. Er kann, auch wenn 
Angebote für mehrere oder alle Lose eingereicht werden dürfen, die 
Zahl der Lose auf eine Höchstzahl beschränken, für die ein einzel-
ner Bieter den Zuschlag erhalten kann.  
 

Aufteilung in Lose 
 
 
(1) Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art 
oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben. Bei der Vergabe kann auf eine 
Aufteilung oder Trennung ganz oder teilweise verzichtet werden, wenn wirt-
schaftliche, technische oder zeitliche Gründe dies rechtfertigen. Der Auf-
traggeber kann festlegen, ob die Angebote nur für ein Los, für mehrere 
oder für alle Lose eingereicht werden dürfen. Er kann, auch wenn Angebote 
für mehrere oder alle Lose eingereicht werden dürfen, die Zahl der Lose 
auf eine Höchstzahl beschränken, für die ein einzelner Bieter den Zuschlag 
erhalten kann. Auftraggeber sollen Auftragnehmer verpflichten, bei der 
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(2) Der Auftraggeber gibt die Vorgaben nach Absatz 1 bei Öffentli-
chen Ausschreibungen und Verfahrensarten mit Teilnahmewettbe-
werb bereits in der Auftragsbekanntmachung, ansonsten in den 
Vergabeunterlagen bekannt. Er gibt die objektiven und nichtdiskri-
minierenden Kriterien in den Vergabeunterlagen an, die er bei der 
Vergabe von Losen anzuwenden beabsichtigt, wenn die Anwen-
dung der Zuschlagskriterien dazu führen würde, dass ein einzelner 
Bieter den Zuschlag für eine größere Zahl von Losen als die 
Höchstzahl erhält.  
 
(3) In Fällen, in denen ein einziger Bieter den Zuschlag für mehr als 
ein Los erhalten kann, kann der Auftraggeber Aufträge über meh-
rere oder alle Lose vergeben, wenn er bei Öffentlichen Ausschrei-
bungen und Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb bereits in 
der Auftrags-bekanntmachung, ansonsten in den Vergabeunterla-
gen angegeben hat, dass er sich diese Möglichkeit vorbehält und 
die Lose oder Losgruppen angibt, die kombiniert werden können.  
 

Erteilung von Unteraufträgen mittelständische Interessen besonders 
zu berücksichtigen.  
 
(2) Der Auftraggeber gibt die Vorgaben nach Absatz 1 Satz 3 und 4 bei Öf-
fentlichen Ausschreibungen und Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb 
bereits in der Auftragsbekanntmachung, ansonsten in den Vergabeunterla-
gen bekannt. Er gibt die objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien in 
den Vergabeunterlagen an, die er bei der Vergabe von Losen anzuwenden 
beabsichtigt, wenn die Anwendung der Zuschlagskriterien dazu führen 
würde, dass ein einzelner Bieter den Zuschlag für eine größere Zahl von 
Losen als die Höchstzahl erhält.  
 
 
(3) In Fällen, in denen ein einziger Bieter den Zuschlag für mehr als ein Los 
erhalten kann, kann der Auftraggeber Aufträge über mehrere oder alle Lose 
vergeben, wenn er bei Öffentlichen Ausschreibungen und Verfahrensarten 
mit Teilnahmewettbewerb bereits in der Auftragsbekanntmachung, ansons-
ten in den Vergabeunterlagen angegeben hat, dass er sich diese Möglich-
keit vorbehält und die Lose oder Losgruppen angibt, die kombiniert werden 
können.  
 

 

§ 22a Keine Vorgängernorm Berücksichtigung sozialer und umweltbezogener Kriterien 
 
(1) Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge werden soziale und umwelt-
bezogene Aspekte berücksichtigt. Zu diesem Zweck sollen Auftragge-
ber bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Rahmen der Leistungsbe-
schreibung oder, soweit im Einzelfall mit Blick auf den Auftragsgegen-
stand geeigneter, auf anderen Stufen des Vergabeverfahrens mindes-
tens ein soziales oder ein umweltbezogenes Kriterium im Sinne der 
Absätze 2 und 3 berücksichtigen. Die Kriterien müssen mit dem Auf-
tragsgegenstand in Verbindung stehen und zu dessen Wert und den 
konkreten Beschaffungszielen verhältnismäßig sein. Wird kein sozia-
les oder umweltbezogenes Kriterium bei der Ausgestaltung des 
Vergabeverfahrens berücksichtigt, so sind die Gründe zu dokumentie-
ren.  
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(2) Umweltbezogen ist ein Kriterium insbesondere dann, wenn es da-
rauf abzielt, dass zu beschaffende Waren und Dienstleistungen, so-
weit möglich über ihren gesamten Lebenszyklus, klimaschonend, bio-
diversitätsfördernd, rohstoffschonend, energiesparend, wasserspa-
rend, schadstoffarm, abfallarm, langlebig, reparaturfreundlich, wieder-
verwendbar, recyclingfähig, unter Einsatz von Abfällen oder Rezykla-
ten oder aus nachwachsenden Rohstoffen oder möglichst gut geeig-
net zur umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung hergestellt, er-
bracht oder ausgeführt werden.  
 
(3) Sozial ist ein Kriterium insbesondere dann, wenn es darauf abzielt, 
dass zu beschaffende Waren und Dienstleistungen unter fairen Ar-
beits- und Handelsbedingungen, unter Ermöglichung der Beschäfti-
gung von Langzeitarbeitslosen, Benachteiligten oder Menschen mit 
Behinderungen, unter Förderung der Gleichstellung von Geschlech-
tern, ethnischen Gruppen, Benachteiligten oder Menschen mit Behin-
derungen, unter Einsatz sozialer Innovationen, unter Beachtung der 
Menschen- und Arbeitnehmerrechte oder unter Beachtung der Kernar-
beitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) entlang der 
globalen Wertschöpfungskette hergestellt, erbracht oder ausgeführt 
werden. Sozial ist ein Kriterium auch dann, wenn es darauf abzielt, 
dass zu beschaffende Waren und Dienstleistungen Benachteiligten 
oder Menschen mit Behinderungen in besonderem Maße zugänglich 
sind. Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Einhaltung tariflicher 
oder nicht-tariflicher Arbeitsbedingungen bei der Ausführung des Auf-
trags genügt den Anforderungen an das soziale Kriterium im Sinne 
der Absätze 1 und 4 nicht, soweit die Auferlegung dieser Verpflich-
tung in Erfüllung einer gesetzlichen Vorgabe oder einer Vorgabe auf 
Grund eines Gesetzes erfolgt.  
 
(4) Bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, die gemäß 
den auf Grundlage von § 120a des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen mit Zustimmung des Bundesrates erlassenen allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften der Bundesregierung für eine umweltbe-
zogen nachhaltige Beschaffung besonders geeignet sind, müssen 
Auftraggeber bei der Leistungsbeschreibung oder, soweit im Einzel-
fall mit Blick auf den Auftragsgegenstand geeigneter, auf anderen Stu-
fen des Vergabeverfahrens mindestens ein umweltbezogenes Krite-
rium berücksichtigen. Satz 1 gilt hinsichtlich der Berücksichtigung 
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mindestens eines sozialen Kriteriums entsprechend für die Beschaf-
fung von Waren und Dienstleistungen, die für eine sozial nachhaltige 
Beschaffung besonders geeignet sind. Soweit in den in Satz 1 ge-
nannten allgemeinen Verwaltungsvorschriften gemäß § 120a Absatz 5 
Satz 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen allgemein 
oder für einzelne Leistungen vorgegeben ist, dass die Vorgaben aus § 
120a Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
auch bei der Beschaffung von Waren- und Dienstleistungen gelten, 
die in den allgemeinen Verwaltungsvorschriften nicht benannt sind, 
soweit dort als besonders geeignet benannte Waren oder Dienstleis-
tungen ein nicht unerheblicher Bestandteil der zu beschaffenden 
Ware sind oder in nicht unerheblichem Maße für die Ausführung der 
zu beschaffenden Leistung verwendet werden, so ist auch diese Vor-
gabe zu beachten. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  
 
(5) Die in den auf Grundlage des § 120a des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen mit Zustimmung des Bundesrates erlassenen 
allgemeinen Verwaltungsvorschriften der Bundesregierung niederge-
legten Beschaffungsverbote sind zu beachten.  
 

 

§ 23 Leistungsbeschreibung 
 
(1) In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so ein-
deutig und erschöpfend wie möglich zu beschreiben, sodass die 
Beschreibung für alle Unternehmen im gleichen Sinne verständlich 
ist und die Angebote miteinander verglichen werden können. Die 
Leistungsbeschreibung enthält die Funktions- oder Leistungsanfor-
derungen oder eine Beschreibung der zu lösenden Aufgabe, deren 
Kenntnis für die Erstellung des Angebots erforderlich ist, sowie Um-
stände und Bedingungen der Leistungserbringung.  
 
(2) Die Leistungsbeschreibung kann auch Aspekte der Qualität so-
wie soziale, innovative und umweltbezogene Merkmale umfassen. 
Diese können sich auch auf den Prozess oder die Methode zur Her-
stellung oder Erbringung der Leistung oder auf ein anderes Stadium 
im Lebenszyklus des Auftragsgegenstands einschließlich der Pro-
duktions- und Lieferkette beziehen, auch wenn derartige Faktoren 

Leistungsbeschreibung 
 
(1) In der Leistungsbeschreibung ist der Auftragsgegenstand so ein-
deutig wie möglich zu beschreiben, sodass die Beschreibung für alle Un-
ternehmen im gleichen Sinne verständlich ist und die Angebote miteinander 
verglichen werden können. Die Leistungsbeschreibung enthält die Funkti-
ons- oder Leistungsanforderungen oder eine Beschreibung der zu lösen-
den Aufgabe, deren Kenntnis für die Erstellung des Angebots erforderlich 
ist, sowie Umstände und Bedingungen der Leistungserbringung.  
 
 
(2) Vorbehaltlich der in § 22a geregelten Vorgaben zur Berücksichti-
gung sozialer und umweltbezogener Kriterien bei der Ausgestaltung 
des Vergabeverfahrens kann die Leistungsbeschreibung auch As-
pekte der Qualität sowie soziale, innovative und umweltbezogene 
Merkmale umfassen. Diese können sich auch auf den Prozess oder 
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keine materiellen Bestandteile der Leistung sind, sofern diese Merk-
male in Verbindung mit dem Auftragsgegenstand stehen und zu 
dessen Wert und Be-schaffungszielen verhältnismäßig sind.  
 
 
 
 
 
 
(3) In der Leistungsbeschreibung kann ferner festgelegt werden, ob 
Rechte des geistigen Eigentums übertragen oder dem Auftraggeber 
daran Nutzungsrechte eingeräumt werden müssen.  
 
(4) Bei der Beschaffung von Leistungen, die zur Nutzung durch na-
türliche Personen vorgesehen sind, sind bei der Erstellung der Leis-
tungsbeschreibung außer in ordnungsgemäß begründeten Fällen 
die Zugänglichkeitskriterien für Menschen mit Behinderungen oder 
die Konzeption für alle Nutzer zu berücksichtigen.  
 
(5) Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren wie 
beispielsweise Marken-namen dürfen ausnahmsweise, jedoch nur 
mit dem Zusatz „oder gleichwertig“, verwendet wer-den, wenn eine 
hinreichend genaue Beschreibung durch verkehrsübliche Bezeich-
nungen nicht möglich ist. Der Zusatz „oder gleichwertig“ kann ent-
fallen, wenn ein sachlicher Grund die Produktvorgabe ansonsten 
rechtfertigt. Ein solcher Grund liegt insbesondere dann vor, wenn 
die Auftraggeber Erzeugnisse oder Verfahren mit unterschiedlichen 
Merkmalen zu bereits bei ihnen vorhandenen Erzeugnissen oder 
Verfahren beschaffen müssten und dies mit unverhältnismäßig ho-
hem finanziellen Aufwand oder unverhältnismäßigen Schwierigkei-
ten bei Integration, Gebrauch, Betrieb oder Wartung verbunden 
wäre. Die Gründe sind zu dokumentieren.  
 
 

die Methode zur Herstellung oder Erbringung der Leistung oder auf 
ein anderes Stadium im Lebenszyklus des Auftragsgegenstands  
einschließlich der Produktions- und Lieferkette beziehen, auch wenn 
derartige Faktoren keine materiellen Bestandteile der Leistung sind, 
sofern diese Merkmale zum Auftragswert und den Beschaffungszielen 
verhältnismäßig sind. Im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung kön-
nen auch Aspekte der Regionalität berücksichtigt werden.  
 
 
(3) In der Leistungsbeschreibung kann ferner festgelegt werden, ob Rechte 
des geistigen Eigentums übertragen oder dem Auftraggeber daran Nut-
zungsrechte eingeräumt werden müssen.  
 
(4) Bei der Beschaffung von Leistungen, die zur Nutzung durch natürliche 
Personen vorgesehen sind, sind bei der Erstellung der Leistungsbeschrei-
bung außer in ordnungsgemäß begründeten Fällen die Zugänglichkeitskri-
terien für Menschen mit Behinderungen oder die Konzeption für alle Nutzer 
zu berücksichtigen.  
 
(5) Bezeichnungen für bestimmte Erzeugnisse oder Verfahren wie bei-
spielsweise Marken-namen dürfen ausnahmsweise, jedoch nur mit dem 
Zusatz „oder gleichwertig“, verwendet werden, wenn eine hinreichend ge-
naue Beschreibung durch verkehrsübliche Bezeichnungen nicht möglich 
ist. Der Zusatz „oder gleichwertig“ kann entfallen, wenn ein sachlicher 
Grund die Produktvorgabe ansonsten rechtfertigt. Ein solcher Grund liegt 
insbesondere dann vor, wenn die Auftraggeber Erzeugnisse oder Verfahren 
mit unterschiedlichen Merkmalen zu bereits bei ihnen vorhandenen Erzeug-
nissen oder Verfahren beschaffen müssten und dies mit unverhältnismäßig 
hohem finanziellen Aufwand oder nicht nur geringfügigen Schwierigkei-
ten bei Integration, Gebrauch, Betrieb oder Wartung verbunden wäre. Die 
Gründe sind zu dokumentieren. Dabei soll auch berücksichtigt werden, 
ob innovative Leistungen, insbesondere durch Nebenangebote, zu be-
friedigenden Ergebnissen führen können.  
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§ 24 Nachweisführung durch Gütezeichen 
 
(1) Als Beleg dafür, dass eine Leistung bestimmten, in der Leis-
tungsbeschreibung geforderten Merkmalen entspricht, kann der 
Auftraggeber die Vorlage von Gütezeichen nach Maß-gabe der Ab-
sätze 2 bis 4 verlangen.  
 
(2) Das Gütezeichen muss allen folgenden Bedingungen genügen:  

1. Die Anforderungen des Gütezeichens beruhen auf objektiv 
nachprüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien, die für 
die Bestimmung der Merkmale der Leistung geeignet sind.  

2. Das Gütezeichen wurde im Rahmen eines offenen und 
transparenten Verfahrens entwickelt, an dem alle interes-
sierten Kreise teilnehmen können. 

3. Alle betroffenen Unternehmen haben Zugang zum Gütezei-
chen. 

4. Die Anforderungen wurden von einem Dritten festgelegt, 
auf den das Unternehmen, das das Gütezeichen erwirbt, 
keinen maßgeblichen Einfluss ausüben konnte. 

 
(3) Für den Fall, dass die Leistung nicht allen Anforderungen des 
Gütezeichens entsprechen muss, hat der Auftraggeber die betref-
fenden Anforderungen anzugeben.  
 
(4) Der Auftraggeber muss andere Gütezeichen akzeptieren, wenn 
der Bieter nachweist, dass diese gleichwertige Anforderungen an 
die Leistung stellen.  
 
(5) Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet 
werden können, nachweislich keine Möglichkeit, das vom Auftrag-
geber angegebene oder ein gleichwertiges Gütezeichen innerhalb 
einer einschlägigen Frist zu erlangen, so muss der Auftraggeber an-
dere geeignete Belege akzeptieren, sofern das Unternehmen nach-
weist, dass die von ihm zu erbringende Leistung die Anforderungen 
des geforderten Gütezeichens oder die vom Auftraggeber angege-
benen spezifischen Anforderungen erfüllt.  
 

Nachweisführung durch Gütezeichen 
 
(1) Als Beleg dafür, dass eine Leistung bestimmten, in der Leistungsbe-
schreibung geforderten Merkmalen entspricht, kann der Auftraggeber die 
Vorlage von Gütezeichen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 verlangen.  
 
 
(2) Das Gütezeichen muss allen folgenden Bedingungen genügen: 

1. Die Anforderungen des Gütezeichens beruhen auf objektiv nach-
prüfbaren und nichtdiskriminierenden Kriterien, die für die Bestim-
mung der Merkmale der Leistung geeignet sind.  

2. Das Gütezeichen wurde im Rahmen eines offenen und transparen-
ten Verfahrens entwickelt, an dem alle interessierten Kreise teilneh-
men können. 

3. Alle betroffenen Unternehmen haben Zugang zum Gütezeichen. 
4. Die Anforderungen wurden von einem Dritten festgelegt, auf den 

das Unternehmen, das das Gütezeichen erwirbt, keinen maßgebli-
chen Einfluss ausüben konnte. 

 
 
(3) Für den Fall, dass die Leistung nicht allen Anforderungen des Gütezei-
chens entsprechen muss, hat der Auftraggeber die betreffenden Anforde-
rungen anzugeben.  
 
(4) Der Auftraggeber muss andere Gütezeichen akzeptieren, wenn der Bie-
ter nachweist, dass diese gleichwertige Anforderungen an die Leistung stel-
len.  
 
(5) Hatte ein Unternehmen aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden 
können, nach-weislich keine Möglichkeit, das vom Auftraggeber angege-
bene oder ein gleichwertiges Gütezeichen innerhalb einer einschlägigen 
Frist zu erlangen, so muss der Auftraggeber andere geeignete Belege ak-
zeptieren, sofern das Unternehmen nachweist, dass die von ihm zu erbrin-
gende Leistung die Anforderungen des geforderten Gütezeichens oder die 
vom Auftraggeber angegebenen spezifischen Anforderungen erfüllt.  
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§ 25  Nebenangebote  
 
Der Auftraggeber kann Nebenangebote bei Öffentlichen Ausschrei-
bungen und Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb bereits in 
der Auftragsbekanntmachung, ansonsten in den Vergabeunterlagen 
zulassen. Fehlt eine entsprechende Angabe, sind keine Nebenan-
gebote zugelassen. Nebenangebote müssen mit dem Auftragsge-
genstand in Verbindung stehen. Bei der Entscheidung über den Zu-
schlag sind die Grundsätze der Transparenz und Gleichbehandlung 
zu beachten. 
 
 

§ 25 Nebenangebote 
 
Der Auftraggeber gibt bei Öffentlichen Ausschreibungen und Verfahrensar-
ten mit Teilnahmewettbewerb bereits in der Auftragsbekanntmachung, an-
sonsten in den Vergabeunterlagen an, ob er Nebenangebote zulässt 
oder ausschließt. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Nebenange-
bote müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Bei der 
Entscheidung über den Zuschlag sind die Grundsätze der Transparenz und 
Gleichbehandlung zu beachten. 
 

 

§ 26 Unteraufträge 
 
(1) Der Auftraggeber kann Unternehmen in der Auftragsbekanntma-
chung oder den Vergabeunterlagen auffordern, bei Angebotsab-
gabe die Teile des Auftrags, die sie im Wege der Unterauftragsver-
gabe an Dritte zu vergeben beabsichtigen, sowie, falls zumutbar, 
die vorgesehenen Unterauftragnehmer zu benennen. Vor Zu-
schlagserteilung kann der Auftraggeber von den Bietern, deren An-
gebote in die engere Wahl kommen, verlangen, die Unterauftrag-
nehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erforderli-
chen Mittel dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen. Wenn 
ein Bewerber oder Bieter die Vergabe eines Teils des Auftrags an 
einen Dritten im Wege der Unterauftragsvergabe beabsichtigt und 
sich zugleich im Hinblick auf seine Leistungsfähigkeit gemäß § 34 
Absatz 2 auf die Kapazitäten dieses Dritten beruft, ist auch § 35 an-
zuwenden.  
 
(2) Die Haftung des Hauptauftragnehmers gegenüber dem Auftrag-
geber bleibt von Absatz 1 unberührt.  
 
(3) Für Unterauftragnehmer aller Stufen gilt § 128 Absatz 1 des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.  
 
(4) Der Auftraggeber kann in den Vertragsbedingungen vorschrei-
ben, dass der Auftrag-nehmer spätestens bei Beginn der 

§ 26 Unteraufträge 
 
 
(1) Der Auftraggeber kann Unternehmen in der Auftragsbekanntmachung 
oder den Vergabeunterlagen auffordern, bei Angebotsabgabe die Teile des 
Auftrags, die sie im Wege der Unterauftragsvergabe an Dritte zu vergeben 
beabsichtigen, sowie, falls zumutbar, die vorgesehenen Unterauftragneh-
mer zu benennen. Vor Zuschlagserteilung kann der Auftraggeber von den 
Bietern, deren Angebote in die engere Wahl kommen, verlangen, die Unter-
auftragnehmer zu benennen und nachzuweisen, dass ihnen die erforderli-
chen Mittel dieser Unterauftragnehmer zur Verfügung stehen. Wenn ein Be-
werber oder Bieter die Vergabe eines Teils des Auftrags an einen Dritten im 
Wege der Unterauftragsvergabe beabsichtigt und sich zugleich im Hinblick 
auf seine Leistungsfähigkeit gemäß § 34 Absatz 2 auf die Kapazitäten die-
ses Dritten beruft, ist auch § 35 anzuwenden.  
 
 
(2) Die Haftung des Hauptauftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber 
bleibt von Absatz 1 unberührt.  
 
(3) Für Unterauftragnehmer aller Stufen gilt § 128 Absatz 1 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.  
 
(4) Der Auftraggeber kann in den Vertragsbedingungen vorschreiben, dass 
der Auftragnehmer spätestens bei Beginn der Auftragsausführung die 
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Auftragsausführung die Namen, die Kontaktdaten und die gesetzli-
chen Vertreter seiner Unterauftragnehmer mitteilt und dass jede im 
Rahmen der Auftragsausführung eintretende Änderung auf der 
Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen ist. Des Weiteren kön-
nen die Mitteilungspflichten des Auftragnehmers auch auf Lieferan-
ten, die an Dienstleistungsaufträgen beteiligt sind, sowie auf weitere 
Stufen in der Kette der Unterauftragnehmer ausgeweitet werden.  
 
(5) Erhält der Auftraggeber Kenntnis darüber, dass Gründe für ei-
nen zwingenden Ausschluss eines Unterauftragnehmers nach § 31 
vorliegen, so verlangt der Auftraggeber die Ersetzung des Unterauf-
tragnehmers. Betrifft die Kenntnis fakultative Ausschlussgründe 
nach § 31, kann der Auftraggeber verlangen, dass dieser ersetzt 
wird. Der Auftraggeber setzt dem Bewerber oder Bieter dafür eine 
Frist. Die Frist ist so zu bemessen, dass dem Auftraggeber durch 
die Verzögerung keine Nachteile entstehen. Ist dem Bewerber oder 
Bieter ein Wechsel des Unterauftragnehmers innerhalb dieser Frist 
nicht möglich, wird das Angebot ausgeschlossen.  
 
(6) Der Auftraggeber kann vorschreiben, dass alle oder bestimmte 
Aufgaben bei der Leistungserbringung unmittelbar vom Auftragneh-
mer selbst oder im Fall einer Bietergemeinschaft von einem Teil-
nehmer der Bietergemeinschaft ausgeführt werden müssen.  
 
 

Namen, die Kontaktdaten und die gesetzlichen Vertreter seiner Unterauf-
tragnehmer mitteilt und dass jede im Rahmen der Auftragsaus-führung ein-
tretende Änderung auf der Ebene der Unterauftragnehmer mitzuteilen ist. 
Des Weiteren können die Mitteilungspflichten des Auftragnehmers auch auf 
Lieferanten, die an Dienstleistungsaufträgen beteiligt sind, sowie auf wei-
tere Stufen in der Kette der Unterauftragnehmer ausgeweitet werden.  
 
 
(5) Erhält der Auftraggeber Kenntnis darüber, dass Gründe für einen zwin-
genden Aus-schluss oder eine fehlende Eignung eines Unterauftragneh-
mers nach § 31 vorliegen, so verlangt der Auftraggeber die Ersetzung des 
Unterauftragnehmers. Betrifft die Kenntnis fakultative Ausschlussgründe 
nach § 31, kann der Auftraggeber verlangen, dass dieser ersetzt wird. Der 
Auftraggeber setzt dem Bewerber oder Bieter dafür eine Frist. Die Frist ist 
so zu bemessen, dass dem Auftraggeber durch die Verzögerung keine 
Nachteile entstehen. Ist dem Bewerber oder Bieter ein Wechsel des Unter-
auftragnehmers innerhalb dieser Frist nicht möglich, wird das Angebot aus-
geschlossen.  
 
(6) Der Auftraggeber kann vorschreiben, dass alle oder bestimmte Aufga-
ben bei der Leistungserbringung unmittelbar vom Auftragnehmer selbst 
oder im Fall einer Bietergemeinschaft von einem Teilnehmer der Bieterge-
meinschaft ausgeführt werden müssen.  
 

 

§ 27  Auftragsbekanntmachung; Beschafferprofil 
 
(1) Der Auftraggeber teilt seine Absicht, im Wege einer Öffentlichen 
Ausschreibung, einer Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahme-
wettbewerb oder einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbe-
werb einen öffentlichen Auftrag zu vergeben oder eine Rahmenver-
einbarung abzuschließen, in einer Auftragsbekanntmachung mit.  
 
(2) Der Auftraggeber kann im Internet zusätzlich ein Beschafferprofil 
einrichten. Es enthält die Veröffentlichung von Angaben über ge-
plante oder laufende Vergabeverfahren, über vergebene Aufträge 
oder aufgehobene Vergabeverfahren sowie alle sonstigen für die 

Auftragsbekanntmachung; Beschafferprofil 
 
(1) Der Auftraggeber teilt seine Absicht, im Wege einer Öffentlichen Aus-
schreibung, einer Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
oder einer Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb einen öffentli-
chen Auftrag zu vergeben oder eine Rahmenvereinbarung abzuschließen, 
in einer Auftragsbekanntmachung mit.  
 
(2) Der Auftraggeber kann im Internet zusätzlich ein Beschafferprofil ein-
richten. Es enthält die Veröffentlichung von Angaben über geplante oder 
laufende Vergabeverfahren, über vergebene Aufträge oder aufgehobene 
Vergabeverfahren sowie alle sonstigen für die Auftragsvergabe relevanten 
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Auftragsvergabe relevanten Informationen wie zum Beispiel Kon-
taktstelle, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefaxnummer 
des Auftraggebers.  
 

Informationen wie zum Beispiel Kontaktstelle, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Telefon- und Telefaxnummer des Auftraggebers.  
 

 

§ 28 Veröffentlichung von Auftragsbekanntmachungen 
 
(1) Auftragsbekanntmachungen sind auf den Internetseiten des Auf-
traggebers oder auf Internetportalen zu veröffentlichen. Zusätzlich 
können Auftragsbekanntmachungen in Tageszeitungen, amtlichen 
Veröffentlichungsblättern oder Fachzeitschriften veröffentlicht wer-
den. Auftragsbekanntmachungen auf Internetseiten des Auftragge-
bers oder auf Internetportalen müssen zentral über die Suchfunktion 
des Internetportals www.bund.de ermittelt werden können.  
 
 
 
 
(2) Aus der Auftragsbekanntmachung müssen alle Angaben für eine 
Entscheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Ange-
botsabgabe ersichtlich sein. Sie enthält mindestens:  

1. die Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle so-
wie der Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge 
einzureichen sind,  

2. die Verfahrensart,  
3. die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-

reichen sind,  
4. gegebenenfalls in den Fällen des § 29 Absatz 3 die Maßnah-

men zum Schutz der Vertraulichkeit und die Informationen 
zum Zugriff auf die Vergabeunterlagen,  

5. Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungser-
bringung,  

6. gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen 
Lose,  

7. gegebenenfalls die Zulassung von Nebenangeboten,  
8. etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist,  

Veröffentlichung von Auftragsbekanntmachungen 
 
(1) Auftragsbekanntmachungen sind auf den Internetseiten des Auftrag-
gebers oder auf Internetportalen zu veröffentlichen. Zusätzlich können 
Auftragsbekanntmachungen in Tageszeitungen, amtlichen Veröffentli-
chungsblättern oder Fachzeitschriften veröffentlicht werden. Auftragsbe-
kanntmachungen auf Internetseiten des Auftraggebers oder auf Internet-
portalen müssen zentral über die Suchfunktion des Internetportals 
www.oeffentlichevergabe.de ermittelt werden können. Nach Ablauf 
der in § 7 Absatz 4 Satz 2 genannten Frist müssen sie im Datenaus-
tauschstandard eForms UnS erstellt und an den Datenservice Öf-
fentlicher Einkauf übermittelt werden.  
 
(2) Aus der Auftragsbekanntmachung müssen alle Angaben für eine Ent-
scheidung zur Teilnahme am Vergabeverfahren oder zur Angebotsabgabe 
ersichtlich sein. Sie enthält mindestens:  

1. die Bezeichnung und die Anschrift der zur Angebotsabgabe auf   
       fordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden Stelle sowie der  
       Stelle, bei der die Angebote oder Teilnahmeanträge einzureichen  
        sind,  
2. die Verfahrensart,  
3. die Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzureichen  
        sind,  
4. gegebenenfalls in den Fällen des § 29 Absatz 3 die Maßnahmen  
       zum Schutz der Vertraulichkeit und die Informationen zum Zugriff    
       auf die Vergabeunterlagen,  
5. Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leistungserbrin- 
        gung,  
6. gegebenenfalls die Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose,  
7. die Zulassung oder den Ausschluss von Nebenangeboten,  
8. etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist,  
9. die elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterlagen abge- 
       rufen werden können oder die Bezeichnung und die Anschrift der  
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9. die elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterlagen 
abgerufen werden können oder die Bezeichnung und die An-
schrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei 
der sie eingesehen werden können,  

10. die Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist,  
 

11. die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen,  
12. die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder die Angabe der 

Unterlagen, in denen sie enthalten sind,  
13. die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzulegen-

den Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der 
Eignung des Bewerbers oder Bieters und des Nichtvorlie-
gens von Ausschlussgründen verlangt, und  

14. die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den 
Vergabeunterlagen genannt werden.  

 

       Stelle, die die Vergabeunterlagen abgibt oder bei der sie eingese- 
       hen werden können,  
 
10. die Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist,  

 
11. die Höhe etwa geforderter Sicherheitsleistungen,  
12. die wesentlichen Zahlungsbedingungen oder die Angabe der Un- 
       terlagen, in denen sie enthalten sind,  
13. die mit oder nach dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vorzu-

legenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die Beurteilung der 
Eignung des Bewerbers oder Bieters und des Nicht-vorliegens 
von Ausschlussgründen verlangt, und  

14. die Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den 
Vergabeunterlagen genannt werden.  

 

 

§ 29  Bereitstellung der Vergabeunterlagen 
 
(1) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung eine elekt-
ronische Adresse an, unter der die Vergabeunterlagen unentgeltlich, 
uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen werden können.  
 
 
(2) Der Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen 
geeigneten Weg übermitteln, wenn die erforderlichen elektronischen 
Mittel zum Abruf der Vergabeunterlagen  

1. aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe nicht mit 
allgemein verfügbaren oder verbreiteten Geräten und Pro-
grammen der Informations- und Kommunikationstechnologie 
kompatibel sind,  

2. Dateiformate zur Beschreibung der Angebote verwenden, die 
nicht mit allgemein verfügbaren oder verbreiteten Program-
men verarbeitet werden können oder die durch andere als 
kostenlose und allgemein verfügbare Lizenzen geschützt 
sind, oder  

3. die Verwendung von Bürogeräten voraussetzen, die dem 
Auftraggeber nicht allgemein zur Verfügung stehen.  

Elektronische Bereitstellung der Vergabeunterlagen 
 
(1) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung eine elektroni-
sche Adresse an, unter der die Vergabeunterlagen nach § 21 Absatz 1 
Satz 1 unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt abgerufen 
werden können.  
 
(2) Der Auftraggeber kann die Vergabeunterlagen auf einem anderen ge-
eigneten Weg übermitteln, wenn die erforderlichen elektronischen Mittel 
zum Abruf der Vergabeunterlagen  

1. aufgrund der besonderen Art der Auftragsvergabe nicht mit allge- 
    mein verfügbaren oder verbreiteten Geräten und Programmen der  
    Informations- und Kommunikationstechnologie kompatibel sind,  
2. Dateiformate zur Beschreibung der Angebote verwenden, die   
    nicht mit allgemein verfügbaren oder verbreiteten Programmen  
    verarbeitet werden können oder die durch andere als kostenlose  
     und allgemein verfügbare Lizenzen geschützt sind, oder  
3. die Verwendung von Bürogeräten voraussetzen, die dem Auftrag- 
     geber nicht allgemein zur Verfügung stehen.  
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(3) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung an, welche 
Maßnahmen er zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen an-
wendet und wie auf die Vergabeunterlagen zu-gegriffen werden kann.  
 

 
(3) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung an, welche 
Maßnahmen er zum Schutz der Vertraulichkeit von Informationen anwen-
det und wie auf die Vergabeunterlagen zugegriffen werden kann.  
 

 

§ 30  Vergabebekanntmachung 
 
(1) Der Auftraggeber informiert nach der Durchführung einer Be-
schränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder einer 
Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb für  
die Dauer von drei Monaten über jeden so vergebenen Auftrag ab ei-
nem Auftragswert von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer auf seinen In-
ternetseiten oder auf Internetportalen. Diese Information enthält min-
destens folgende Angaben:  
 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers und dessen Beschaf-
fungsstelle,  

2. Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um 
eine natürliche Person handelt, ist deren Einwilligung einzu-
holen oder deren Name zu anonymisieren,  

3. Verfahrensart,  
4. Art und Umfang der Leistung,  
5. Zeitraum der Leistungserbringung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröf-
fentlichen, wenn deren Veröffentlichung  

1. den Gesetzesvollzug behindern,  
2. dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,  

Vergabebekanntmachung 
 
(1) Der Auftraggeber informiert nach der Durchführung einer Beschränk-
ten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb, einer Verhandlungsver-
gabe ohne Teilnahmewettbewerb oder nach Vergabe eines Direktauf-
trags für die Dauer von drei Monaten über jeden so vergebenen Auftrag 
ab einem Auftragswert von 25 000 Euro ohne Umsatzsteuer auf seinen 
Internetseiten oder auf Internetportalen. § 28 Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. Diese Information enthält mindestens folgende Angaben:  

 
1. Name und Anschrift des Auftraggebers und dessen Beschaffungs- 
     stelle,  
2. Name des beauftragten Unternehmens; soweit es sich um eine   
     natürliche Person handelt, ist deren Einwilligung einzuholen oder  
     deren Name zu anonymisieren,  

3. Verfahrensart,  
4. Art und Umfang der Leistung,  
5. Zeitraum der Leistungserbringung.  

 
(2) Soweit das Vergabeverfahren gemäß § 28 Absatz 1 veröffentlicht 
worden ist, erstellt und übermittelt der Auftraggeber nach Ablauf der 
in § 7 Absatz 4 Satz 2 genannten Frist das Ergebnis spätestens drei 
Monate nach Abschluss des Vergabeverfahrens im Datenaustausch-
standard e-Forms UnS an den Datenservice Öffentlicher Einkauf, der 
es unter www.oeffentlichevergabe.de veröffentlicht. Das Ergebnis 
beinhaltet Angaben zum erfolgreichen Bieter und dem bezuschlag-
ten Preis.  
 
(3) Der Auftraggeber ist nicht verpflichtet, einzelne Angaben zu veröffentli-
chen, wenn deren Veröffentlichung  

1. den Gesetzesvollzug behindern,  
2. dem öffentlichen Interesse zuwiderlaufen,  
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3. den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unterneh-
mens schaden oder  

4. den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen  
beeinträchtigen würde. 

 

3. den berechtigten geschäftlichen Interessen eines Unternehmens  
     schaden oder  
4. den lauteren Wettbewerb zwischen Unternehmen  

beeinträchtigen würde. 
 

 

§ 31  Auswahl geeigneter Unternehmen; Ausschluss von Bewerbern 
und Bietern 
 
(1) Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige 
(geeignete) Unter-nehmen vergeben, die nicht in entsprechender An-
wendung der §§ 123 oder 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen ausgeschlossen worden sind.  
 
(2) Der Auftraggeber überprüft die Eignung der Bewerber oder Bieter 
anhand der nach § 33 festgelegten Eignungskriterien. Die Eignungs-
kriterien können die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung 
oder die wirtschaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leis-
tungs-fähigkeit betreffen. Bei Vorliegen von Ausschlussgründen sind 
§ 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur Selbst-
reinigung und § 126 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen zur zulässigen Höchstdauer des Ausschlusses entsprechend an-
zuwenden. § 123 Absatz 1 Nummer 4 und 5 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen findet auch insoweit entsprechende 
Anwendung, soweit sich die Straftat gegen öffentliche Haushalte rich-
tet. § 124 Absatz 1 Nummer 7 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, 
dass die mangelhafte Vertragserfüllung weder zu einer vorzeitigen 
Beendigung des Vertrags, noch zu Schadensersatz oder einer ver-
gleichbaren Rechtsfolge geführt haben muss.  
 
(3) Bei Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb fordert der Auftrag-
geber nur solche Be-werber zur Abgabe eines Angebots auf, die ihre 
Eignung nachgewiesen haben und nicht aus-geschlossen worden 
sind.  
 

Auswahl geeigneter Unternehmen; Ausschluss von Bewerbern und 
Bietern 
 
(1) Öffentliche Aufträge werden an fachkundige und leistungsfähige (ge-
eignete) Unternehmen vergeben, die nicht in entsprechender Anwendung 
der §§ 123 oder 124 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
ausgeschlossen worden sind.  
 
(2) Der Auftraggeber überprüft die Eignung der Bewerber oder Bieter an-
hand der nach § 33 festgelegten Eignungskriterien. Die Eignungskriterien 
können die Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung oder die wirt-
schaftliche, finanzielle, technische oder berufliche Leistungsfähig-keit be-
treffen. Bei Vorliegen von Ausschlussgründen sind § 125 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur Selbstreinigung und § 126 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zur zulässigen Höchst-
dauer des Ausschlusses entsprechend anzuwenden. § 123 Absatz 1 
Nummer 4 und 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen fin-
det auch insoweit entsprechende Anwendung, soweit sich die Straftat ge-
gen öffentliche Haushalte richtet. § 124 Absatz 1 Nummer 7 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen findet mit der Maß-gabe ent-
sprechende Anwendung, dass die mangelhafte Vertragserfüllung weder 
zu einer vorzeitigen Beendigung des Vertrags, noch zu Schadensersatz 
oder einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt haben muss.  
 
 
(3) Bei Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb fordert der Auftragge-
ber nur solche Be-werber zur Abgabe eines Angebots auf, die ihre Eig-
nung nachgewiesen haben und nicht ausgeschlossen worden sind.  
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(4) Bei einer Öffentlichen Ausschreibung kann der Auftraggeber ent-
scheiden, ob er die Angebotsprüfung vor der Eignungsprüfung durch-
führt.  
 

(4) Bei Verfahren ohne Teilnahmewettbewerb führt der Auftraggeber die 
Angebotsprüfung vor der Eignungsprüfung durch. Er kann von Satz 1 
abweichen, soweit ein erhöhter Aufwand oder sonstige verfahrens-
bezogene Gründe entgegenstehen. Eine Begründung für die Abwei-
chung ist nicht erforderlich.  
 
 

 

§ 32 Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften 
 
 
(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des 
Staates, in dem sie niedergelassen sind, zur Erbringung der betref-
fenden Leistung berechtigt sind, dürfen nicht allein deshalb zurückge-
wiesen werden, weil sie gemäß den deutschen Rechtsvorschriften 
eine natürliche oder juristische Person sein müssten. Juristische Per-
sonen können jedoch bei Dienstleistungsaufträgen sowie bei Liefer-
aufträgen, die zusätzlich Dienstleistungen umfassen, verpflichtet wer-
den, in ihrem Antrag auf Teilnahme oder in ihrem Angebot die Namen 
und die berufliche Befähigung der Personen anzugeben, die für die 
Erbringung der Leistung als verantwortlich vorgesehen sind.  
 
(2) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber 
und -bieter zu behandeln. Der Auftraggeber darf nicht verlangen, 
dass Gruppen von Unternehmen eine bestimmte Rechtsform haben 
müssen, um einen Antrag auf Teilnahme zu stellen oder ein Angebot 
abzugeben. Sofern erforderlich, kann der Auftraggeber in den Verga-
beunterlagen Bedingungen fest-legen, wie Gruppen von Unterneh-
men die Eignungskriterien zu erfüllen und den Auftrag auszuführen 
haben; solche Bedingungen müssen durch sachliche Gründe ge-
rechtfertigt und angemessen sein.  
 
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann der Auftraggeber verlangen, 
dass eine Bietergemeinschaft nach Zuschlagserteilung eine be-
stimmte Rechtsform annimmt, soweit dies für die ordnungsgemäße 
Durchführung des Auftrags erforderlich ist.  
 
 

Rechtsform von Unternehmen und Bietergemeinschaften 
 
 
(1) Bewerber oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften des Staates, 
in dem sie niedergelassen sind, zur Erbringung der betreffenden Leistung 
berechtigt sind, dürfen nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil 
sie gemäß den deutschen Rechtsvorschriften eine natürliche oder juristi-
sche Person sein müssten. Juristische Personen können jedoch bei 
Dienstleistungsaufträgen sowie bei Lieferaufträgen, die zusätzlich Dienst-
leistungen umfassen, verpflichtet werden, in ihrem Antrag auf Teilnahme 
oder in ihrem Angebot die Namen und die berufliche Befähigung der Per-
sonen anzugeben, die für die Erbringung der Leistung als verantwortlich 
vorgesehen sind.  
 
(2) Bewerber- und Bietergemeinschaften sind wie Einzelbewerber und -
bieter zu behandeln. Der Auftraggeber darf nicht verlangen, dass Grup-
pen von Unternehmen eine bestimmte Rechts-form haben müssen, um 
einen Antrag auf Teilnahme zu stellen oder ein Angebot abzugeben. So-
fern erforderlich, kann der Auftraggeber in den Vergabeunterlagen Bedin-
gungen festlegen, wie Gruppen von Unternehmen die Eignungskriterien 
zu erfüllen und den Auftrag auszuführen haben; solche Bedingungen 
müssen durch sachliche Gründe gerechtfertigt und angemessen sein.  
 
(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann der Auftraggeber verlangen, dass 
eine Bietergemeinschaft nach Zuschlagserteilung eine bestimmte Rechts-
form annimmt, soweit dies für die ordnungsgemäße Durchführung des 
Auftrags erforderlich ist.  
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§ 33  Eignungskriterien 
 
(1) Der Auftraggeber kann im Hinblick auf die Befähigung und Erlaub-
nis zur Berufsaus-übung und die wirtschaftliche, finanzielle, techni-
sche und berufliche Leistungsfähigkeit Anforderungen stellen, die si-
cherstellen, dass die Bewerber oder Bieter über die erforderliche Eig-
nung für die ordnungsgemäße Ausführung des Auftrags verfügen. Die 
Anforderungen müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbindung 
und zu diesem in einem angemessenen Verhältnis stehen. Sie sind 
bei Öffentlichen Ausschreibungen und Verfahrensarten mit Teilnah-
mewettbewerb bereits in der Auftragsbekanntmachung, ansonsten in 
den Vergabeunterlagen aufzuführen.  
 
(2) Soweit eintragungs-, anzeige- oder erlaubnispflichtige Tätigkeiten 
Gegenstand der Leistung sind, kann der Auftraggeber zu jedem Zeit-
punkt des Verfahrens entsprechende Nachweise der Befähigung und 
Erlaubnis zur Berufsausübung verlangen.  
 
 
 
 

Eignungskriterien 
 
(1) Der Auftraggeber kann im Hinblick auf die Befähigung und Erlaubnis 
zur Berufsausübung und die wirtschaftliche, finanzielle, technische und 
berufliche Leistungsfähigkeit Anforderungen stellen, die sicherstellen, 
dass die Bewerber oder Bieter über die erforderliche Eignung für die ord-
nungsgemäße Ausführung des Auftrags verfügen. Die Anforderungen 
müssen in einem angemessenen Verhältnis zum Auftragsgegenstand so-
wie zum Auftragswert stehen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
ist zu wahren. Die Anforderungen sind bei Öffentlichen Ausschreibungen 
und Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb bereits in der Auftragsbe-
kanntmachung, ansonsten in den Vergabeunterlagen aufzuführen.  
 
(2) Soweit eintragungs-, anzeige- oder erlaubnispflichtige Tätigkeiten Ge-
genstand der Leistung sind, kann der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt 
des Verfahrens entsprechende Nachweise der Befähigung und Erlaubnis 
zur Berufsausübung verlangen.  
 
(3) Bei der Auswahl der Anforderungen sind die besonderen Um-
stände von jungen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen zu 
berücksichtigen.  
 

 

§ 34  Eignungsleihe 
 
(1) Ein Bewerber oder Bieter kann für einen bestimmten öffentlichen 
Auftrag im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, 
technische und berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer 
Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn er nachweist, dass ihm die 
für den Auftrag erforderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen 
werden, indem er beispielsweise eine entsprechende Verpflichtungs-
erklärung dieser Unternehmen vorlegt. Diese Möglichkeit besteht un-
abhängig von der Rechtsnatur der zwischen dem Bewerber oder Bie-
ter und den anderen Unternehmen bestehenden Verbindungen. Ein 
Bewerber oder Bieter kann jedoch im Hinblick auf Nachweise für die 
erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs- und 

Eignungsleihe 
 
(1) Ein Bewerber oder Bieter kann für einen bestimmten öffentlichen Auf-
trag im Hinblick auf erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, technische 
und berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen 
in Anspruch nehmen, wenn er nachweist, dass ihm die für den Auftrag er-
forderlichen Mittel tatsächlich zur Verfügung stehen werden, indem er bei-
spielsweise eine entsprechende Verpflichtungserklärung dieser Unterneh-
men vorlegt, bei Eignungsleihe im Konzernverbund genügt eine ent-
sprechende Angabe des Bewerbers oder Bieters. Diese Möglichkeit 
besteht unabhängig von der Rechtsnatur der zwischen dem Bewerber 
oder Bieter und den anderen Unternehmen bestehenden Verbindungen. 
Ein Bewerber oder Bieter kann jedoch im Hinblick auf Nachweise für die 
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Befähigungsnachweise oder die einschlägige berufliche Erfahrung 
die Kapazitäten anderer Unternehmen nur dann in Anspruch neh-
men, wenn diese die Leistung erbringen, für die diese Kapazitäten 
benötigt werden.  
 
(2) Der Auftraggeber überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob 
die Unternehmen, deren Kapazitäten der Bewerber oder Bieter für 
die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, 
die entsprechenden Eignungskriterien erfüllen und ob Ausschluss-
gründe vorliegen. § 26 Absatz 5 gilt entsprechend. Legt der Bewerber 
oder Bieter eine Einheitliche Europäische Eigenerklärung nach § 50 
der Vergabeverordnung vor, so muss diese auch die Angaben enthal-
ten, die für die Überprüfung nach Satz 1 erforderlich sind.  
 
(3) Nimmt ein Bewerber oder Bieter die Kapazitäten eines anderen 
Unternehmens im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und fi-
nanzielle Leistungsfähigkeit in Anspruch, so kann der Auftraggeber 
eine gesamtschuldnerische Haftung des Bewerbers oder Bieters und 
des an-deren Unternehmens für die Auftragsausführung entspre-
chend dem Umfang der Eignungsleihe verlangen.  
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Bewerber- oder Bietergemein-
schaften.  
 

erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit wie Ausbildungs- und Befähi-
gungsnachweise oder die einschlägige berufliche Erfahrung die Kapazitä-
ten anderer Unternehmen nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese die 
Leistung erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden.  
 
(2) Der Auftraggeber überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die 
Unternehmen, deren Kapazitäten der Bewerber oder Bieter für die Erfül-
lung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die entspre-
chenden Eignungskriterien erfüllen und ob Ausschlussgründe vorliegen. § 
26 Absatz 5 gilt entsprechend. Legt der Bewerber oder Bieter eine Ein-
heitliche Europäische Eigenerklärung nach § 50 der Vergabeverordnung 
vor, so muss diese auch die Angaben enthalten, die für die Überprüfung 
nach Satz 1 erforderlich sind.  
 
(3) Nimmt ein Bewerber oder Bieter die Kapazitäten eines anderen Unter-
nehmens im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit in Anspruch, so kann der Auftraggeber eine gesamt-
schuldnerische Haftung des Bewerbers oder Bieters und des an-deren 
Unternehmens für die Auftragsausführung entsprechend dem Umfang der 
Eignungsleihe verlangen.  
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Bewerber- oder Bietergemein-
schaften.  
 

 

§ 35 Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 
 
(1) In der Auftragsbekanntmachung oder bei Verfahrensarten ohne 
Teilnahmewettbewerb in der Aufforderung zur Abgabe eines Ange-
bots ist neben den Eignungskriterien ferner anzugeben, mit welchen 
Unterlagen (Eigenerklärungen, Angaben, Bescheinigungen und sons-
tige Nachweise) Bewerber oder Bieter ihre Eignung gemäß den §§ 
33 und 34 und das Nichtvorliegen von Ausschlussgründen zu bele-
gen haben.  
 
 
 
 

Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen 
 
(1) In der Auftragsbekanntmachung oder bei Verfahrensarten ohne Teil-
nahmewettbewerb in der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots ist ne-
ben den Eignungskriterien ferner anzugeben, mit welchen Unterlagen (Ei-
generklärungen, Angaben, Bescheinigungen und sonstige Nach-weise) 
Bewerber oder Bieter ihre Eignung gemäß den §§ 33 und 34 und das 
Nichtvorliegen von Ausschlussgründen zu belegen haben und wann wel-
che Unterlage vorgelegt werden muss (mit dem Angebot oder Teil-
nahmeantrag oder auf Anforderung des Auftraggebers).  
 
(2) Die Unterlagen müssen in einem angemessenen Verhältnis zum 
Auftragsgegenstand und zum Auftragswert stehen. Bei der Auswahl 
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(2) Der Auftraggeber fordert grundsätzlich die Vorlage von Eigener-
klärungen an.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Als vorläufigen Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von 
Ausschlussgründen kann der Auftraggeber die Vorlage einer Einheitli-
chen Europäischen Eigenerklärung nach § 50 der Vergabeverord-
nung verlangen. § 50 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 der Verga-
beverordnung gelten entsprechend.  
 
(4) Der Auftraggeber kann Bewerber oder Bieter auffordern, die er-
haltenen Unterlagen zu erläutern.  
 
(5) Kann ein Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund die 
geforderten Unterlagen nicht beibringen, so kann er die Befähigung 

der Unterlagen sind die besonderen Umstände von jungen sowie 
von kleinen und mittleren Unternehmen zu berücksichtigen.  
 
(3) Der Auftraggeber fordert grundsätzlich die Vorlage von Eigener-
klärungen an.  
 
(4) Der Auftraggeber fordert über Eigenerklärungen hinausgehende 
Unterlagen, insbesondere Bescheinigungen und sonstige Nach-
weise, erst nach vorläufiger Prüfung entweder der Teilnahmeanträge 
in Verfahren mit Teilnahmewettbewerb oder der Angebote in Verfah-
ren ohne Teilnahmewettbewerb an und dies nur von einem oder 
mehreren aussichtsreichen Unternehmen. Er setzt bei Anforderung 
der Unterlagen eine angemessene Frist zur Einreichung. Versäumt 
ein Unternehmen die Einreichung innerhalb der gesetzten Frist, wird 
sein Angebot oder Teilnahmeantrag gemäß § 42 ausgeschlossen. 
Soweit ein erhöhter Aufwand oder sonstige verfahrensbezogene 
Gründe entgegenstehen, kann der Auftraggeber von Satz 1 abwei-
chen. Eine Begründung ist nicht erforderlich.  
 
(5) Wurde die Eignung eines Unternehmens innerhalb eines Jahres 
vor der Auftragsbekanntmachung bei einem hinsichtlich der Eig-
nungsanforderungen vergleichbaren Auftrag vom Auftraggeber fest-
gestellt, kann dieser bei Vergabeverfahren ohne Teilnahmewettbe-
werb auf eine Vorlage der Unterlagen nach Absatz 2a des entspre-
chenden Unternehmens verzichten. Bei begründeten Zweifeln for-
dert er diese zu jedem Zeitpunkt im Verlauf des Verfahrens an. § 11 
Absatz 4 sowie § 12 Absatz 2 sind zu beachten.  
 
(6) Als vorläufigen Beleg der Eignung und des Nichtvorliegens von Aus-
schlussgründen kann der Auftraggeber die Vorlage einer Einheitlichen Eu-
ropäischen Eigenerklärung nach § 50 der Vergabeverordnung verlangen. 
§ 50 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 der Vergabeverordnung gelten 
entsprechend.  
 
(7) Der Auftraggeber kann Bewerber oder Bieter auffordern, die erhalte-
nen Unterlagen zu erläutern.  
 
(8) Kann ein Bewerber oder Bieter aus einem berechtigten Grund die ge-
forderten Unterlagen nicht beibringen, so kann er die Befähigung und 
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und Erlaubnis zur Berufsausübung oder seine wirtschaftliche, finanzi-
elle, technische oder berufliche Leistungsfähigkeit durch Vorlage an-
derer, vom Auftraggeber als geeignet angesehener Unterlagen bele-
gen.  
 
 
 
 
(6) Sofern der Bewerber oder Bieter in einem amtlichen Verzeichnis 
eingetragen ist oder über eine Zertifizierung verfügt, die jeweils den 
Anforderungen des Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU entspre-
chen, werden die im amtlichen Verzeichnis oder dem Zertifizierungs-
system niedergelegten Unterlagen und Angaben vom Auftraggeber 
nur in begründeten Fällen in Zweifel gezogen (Eignungsvermutung). 
Ein den Anforderungen des Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU ent-
sprechendes amtliches Verzeichnis kann auch durch Industrie- und 
Handelskammern eingerichtet werden. Die Industrie- und Handels-
kammern bedienen sich bei der Führung des amtlichen Verzeichnis-
ses einer gemeinsamen verzeichnisführenden Stelle.  
 

Erlaubnis zur Berufsausübung oder seine wirtschaftliche, finanzielle, tech-
nische oder berufliche Leistungsfähigkeit durch Vorlage anderer, vom Auf-
traggeber als geeignet angesehener Unterlagen belegen. Ein berechtig-
ter Grund kann insbesondere vorliegen, wenn es sich bei dem Be-
werber oder Bieter um ein junges Unternehmen handelt. 
Der Auftraggeber weist in der Vergabeunterlagen auf Möglichkeit der 
Vorlage alternativer Unterlagen nach Satz 1 hin.  
 
(9) Sofern der Bewerber oder Bieter in einem amtlichen Verzeichnis ein-
getragen ist oder über eine Zertifizierung verfügt, die jeweils den Anforde-
rungen des Artikels 64 der Richtlinie 2014/24/EU entsprechen, werden die 
im amtlichen Verzeichnis oder dem Zertifizierungssystem niedergelegten 
Unterlagen und Angaben vom Auftraggeber nur in begründeten Fällen in 
Zweifel gezogen (Eignungsvermutung). Ein den Anforderungen des Arti-
kels 64 der Richtlinie 2014/24/EU entsprechendes amtliches Verzeichnis 
kann auch durch Industrie- und Handelskammern eingerichtet werden. 
Die Industrie- und Handelskammern bedienen sich bei der Führung des 
amtlichen Verzeichnisses einer gemeinsamen verzeichnisführenden 
Stelle.  
 

 

§ 36 Begrenzung der Anzahl der Bewerber 
 
(1) Bei allen Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb kann der Auf-
traggeber die Zahl der geeigneten Bewerber, die zur Abgabe eines 
Angebots oder zur Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert wer-
den, begrenzen, sofern genügend geeignete Bewerber zur Verfügung 
stehen. Dazu gibt der Auftraggeber in der Auftragsbekanntmachung 
die von ihm vorgesehenen objektiven und nichtdiskriminierenden Eig-
nungskriterien für die Begrenzung der Zahl, die vorgesehene Min-
destzahl und gegebenenfalls auch die Höchstzahl der aufzufordern-
den Bewerber an.  
 
 
 
 
(2) Die vom Auftraggeber vorgesehene Mindestzahl der zur Ange-
botsabgabe oder zur Teilnahme an Verhandlungen aufzufordernden 

Begrenzung der Anzahl der Bewerber 
 
(1) Bei allen Verfahrensarten mit Teilnahmewettbewerb kann der Auftrag-
geber die Zahl der geeigneten Bewerber, die zur Abgabe eines Angebots 
oder zur Teilnahme an Verhandlungen aufgefordert werden, anhand von 
Eignungskriterien begrenzen, sofern genügend geeignete Bewerber zur 
Verfügung stehen. Der Auftraggeber kann vorsehen, auf Eignungskri-
terien zu verzichten und die Begrenzung der Zahl durch ein Losver-
fahren vorzunehmen. Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekannt-
machung die von ihm vorgesehenen objektiven und nichtdiskrimi-
nierenden Eignungskriterien für die Begrenzung der Zahl oder die 
Anwendung des Losverfahrens, die vorgesehene Mindestzahl und 
gegebenenfalls auch die Höchstzahl der aufzufordernden Bewerber 
an.  
 
(2) Die vom Auftraggeber vorgesehene Mindestzahl der zur Angebotsab-
gabe oder zur Teilnahme an Verhandlungen aufzufordernden Bewerber 
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Bewerber darf nicht niedriger als drei sein. In jedem Fall muss die 
vorgesehene Mindestzahl ausreichend hoch sein, sodass der Wett-
bewerb gewährleistet ist. Sofern die Zahl geeigneter Bewerber unter 
der Mindestzahl liegt, kann der Auftraggeber das Vergabeverfahren 
fortführen, indem er alle Bewerber zur Angebotsabgabe oder zur Teil-
nahme an Verhandlungen auffordert, die über die geforderte Eignung 
verfügen. Unternehmen, die sich nicht um die Teilnahme beworben 
haben, oder Bewerber, die nicht über die geforderte Eignung verfü-
gen, dürfen nicht zugelassen werden.  
 

darf nicht niedriger als drei sein. In jedem Fall muss die vorgesehene Min-
destzahl ausreichend hoch sein, sodass der Wettbewerb gewähr-leistet 
ist. Sofern die Zahl geeigneter Bewerber unter der Mindestzahl liegt, kann 
der Auftraggeber das Vergabeverfahren fortführen, indem er alle Bewer-
ber zur Angebotsabgabe oder zur Teilnahme an Verhandlungen auffor-
dert, die über die geforderte Eignung verfügen. Unternehmen, die sich 
nicht um die Teilnahme beworben haben, oder Bewerber, die nicht über 
die geforderte Eignung verfügen, dürfen nicht zugelassen werden.  
 
 

 

§ 37 Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung nach 
Teilnahmewettbewerb 
 
(1) Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, wählt der Auf-
traggeber alle geeigneten, nicht ausgeschlossenen Bewerber oder 
gemäß § 36 eine begrenzte Anzahl an geeigneten, nicht ausge-
schlossenen Bewerbern aus, die er auffordert, ein Angebot einzu-
reichen oder an Verhandlungen teilzunehmen.  
 
 
(2) Die Aufforderung nach Absatz 1, ein Angebot einzureichen, ent-
hält mindestens:  

1. einen Hinweis auf die veröffentlichte Auftragsbekanntma-
chung,  

2. den Tag, bis zu dem ein Angebot eingehen muss, die An-
schrift der Stelle, bei der es einzureichen ist, die Art der Ein-
reichung sowie die Sprache, in der es abzufassen ist,  

3. die Bezeichnung der gegebenenfalls beizufügenden Unterla-
gen, sofern nicht bereits in der Auftragsbekanntmachung ent-
halten.  

 

Aufforderung zur Angebotsabgabe oder zur Verhandlung nach Teil-
nahmewettbewerb 
 
 
(1) Ist ein Teilnahmewettbewerb durchgeführt worden, wählt der Auftrag-
geber alle geeigneten, nicht ausgeschlossenen Bewerber oder gemäß § 
36 eine begrenzte Anzahl an geeigneten, nicht ausgeschlossenen Bewer-
bern aus, die er auffordert, ein Angebot einzureichen oder an Ver-hand-
lungen teilzunehmen.  
 
(2) Die Aufforderung nach Absatz 1, ein Angebot einzureichen, enthält 
mindestens: 

1. einen Hinweis auf die veröffentlichte Auftragsbekanntmachung, 
2. den Tag, bis zu dem ein Angebot eingehen muss, die Anschrift 

der Stelle, bei der es einzureichen ist, die Art der Einreichung so-
wie die Sprache, in der es abzufassen ist, 

3. die Bezeichnung der gegebenenfalls mit dem Angebot oder spä-
ter beizufügenden Unterlagen, sofern nicht bereits in der Auf-
tragsbekanntmachung enthalten.  
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§ 38 Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote 
 
 
1) Der Auftraggeber legt fest, ob die Unternehmen ihre Teilnahmean-
träge und Angebote in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs mithilfe elektronischer Mittel gemäß § 7, auf dem Postweg, 
durch Telefax oder durch einen anderen geeigneten Weg oder durch 
Kombination dieser Mittel einzureichen haben. Dasselbe gilt für die 
sonstige Kommunikation nach § 7.  
 
(2) Ab dem 1. Januar 2019 akzeptiert der Auftraggeber die Einrei-
chung von Teilnahmeanträgen und Angeboten in Textform nach § 
126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs mithilfe elektronischer Mittel ge-
mäß § 7, auch wenn er die Übermittlung auf dem Postweg, durch Te-
lefax oder durch einen anderen geeigneten Weg oder durch Kombi-
nation dieser Mittel vorgegeben hat. Dasselbe gilt für die sonstige 
Kommunikation nach § 7.  
 
 
(3) Ab dem 1. Januar 2020 gibt der Auftraggeber vor, dass die Unter-
nehmen ihre Teilnahmeanträge und Angebote in Textform nach § 
126b des Bürgerlichen Gesetzbuchs ausschließlich mithilfe elektroni-
scher Mittel gemäß § 7 übermitteln. Dasselbe gilt für die sonstige 
Kommunikation nach § 7.  
 
 
 
(4) Der Auftraggeber ist zur Akzeptanz oder Vorgabe elektronisch ein-
gereichter Teilnahmeanträge oder Angebote nach den Absätzen 2 
und 3 nicht verpflichtet, wenn  
 

1. der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer 25 000 Euro 
nicht überschreitet oder  

2. eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb 
oder eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb 
durchgeführt wird.  

Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation nach § 7.  

Form und Übermittlung der Teilnahmeanträge und Angebote 
 
 
(1) Der Auftraggeber gibt vor, dass die Unternehmen ihre Teilnahme-
anträge und Angebote in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs ausschließlich mithilfe elektronischer Mittel gemäß § 7 
übermitteln. Dasselbe gilt für die sonstige Kommunikation nach § 7.  
 
 
 
(2) Der Auftraggeber ist zur Akzeptanz oder Vorgabe elektronisch einge-
reichter Teilnahmeanträge oder Angebote nicht verpflichtet,  
      - wenn der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer 25 000 Euro    
       nicht überschreitet oder  
      - eine Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb oder  
        eine Verhandlungsvergabe ohne Teilnahmewettbewerb durchgeführt  
        wird. 
Dasselbe gilt für die Kommunikation nach § 7. 
 
(3) Eine Verpflichtung zur Einreichung von Angeboten mithilfe elekt-
ronischer Mittel gemäß § 7 besteht nicht, wenn auf die zur Einrei-
chung erforderlichen elektronischen Mittel einer der in § 29 Absatz 2 
genannten Gründe zutrifft oder wenn zugleich physische oder maß-
stabsgetreue Modelle einzureichen sind, die nicht elektronisch über-
mittelt werden können. In diesen Fällen erfolgt die Kommunikation 
auf dem Postweg oder auf einem anderen geeigneten Weg.  
 
(4) Ist die Verwendung elektronischer Mittel vorgegeben, prüft der Auf-
traggeber, ob zu über-mittelnde Daten erhöhte Anforderungen an die Si-
cherheit stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der Auftraggeber verlan-
gen, dass Teilnahmeanträge und Angebote mit einer fortgeschrittenen 
elektronischen Signatur gemäß Artikel 3 Nummer 11 der Verordnung (EU) 
Nr. 910/2014 oder mit einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel ge-
mäß Artikel 3 Nummer 26 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder  

1. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Artikel 3 
Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder  



40 
 

 
 
(5) Eine Verpflichtung zur Einreichung von Angeboten mithilfe elektro-
nischer Mittel gemäß § 7 besteht nicht, wenn auf die zur Einreichung 
erforderlichen elektronischen Mittel einer der in § 29 Absatz 2 ge-
nannten Gründe zutrifft oder wenn zugleich physische oder maß-
stabsgetreue Modelle einzureichen sind, die nicht elektronisch über-
mittelt werden können. In diesen Fällen erfolgt die Kommunikation 
auf dem Postweg oder auf einem anderen geeigneten Weg.  
 
(6) Ist die Verwendung elektronischer Mittel vorgegeben, prüft der 
Auftraggeber, ob zu übermittelnde Daten erhöhte Anforderungen an 
die Sicherheit stellen. Soweit es erforderlich ist, kann der Auftragge-
ber verlangen, dass Teilnahmeanträge und Angebote  

1. mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur gemäß 
Artikel 3 Nummer 11 der Ver-ordnung (EU) Nr. 910/2014 oder 
mit einem fortgeschrittenen elektronischen Siegel gemäß Ar-
tikel 3 Nummer 26 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder  

2. mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Artikel 
3 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 oder mit ei-
nem qualifizierten elektronischen Siegel gemäß Artikel 3 
Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 zu versehen 
sind.  

 
(7) Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer 
als elektronischer Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders 
schutzwürdige Daten enthalten, die bei Verwendung allgemein ver-
fügbarer oder alternativer elektronischer Mittel nicht angemessen ge-
schützt werden können, oder wenn die Sicherheit der elektronischen 
Mittel nicht gewährleistet werden kann.  
 
(8) Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge und 
Angebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen und 
als solche zu kennzeichnen.  
 
 
(9) Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge und 
Angebote müssen unterschrieben sein. Bei Abgabe mittels Telefax 
genügt die Unterschrift auf der Telefaxvorlage.  

2. mit einem qualifizierten elektronischen Siegel gemäß Artikel 3 
Nummer 27 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 zu versehen sind.  
 

(5) Der Auftraggeber kann festlegen, dass Angebote mithilfe anderer 
als elektronischer Mittel einzureichen sind, wenn sie besonders 
schutzwürdige Daten enthalten, die bei Verwendung allgemein ver-
fügbarer oder alternativer elektronischer Mittel nicht angemessen 
geschützt werden können, oder wenn die Sicherheit der elektroni-
schen Mittel nicht gewährleistet werden kann.  
 
(6) Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge und An-
gebote sind in einem verschlossenen Umschlag einzureichen und als sol-
che zu kennzeichnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Auf dem Postweg oder direkt übermittelte Teilnahmeanträge und An-
gebote müssen unterschrieben sein. Bei Abgabe mittels Telefax genügt 
die Unterschrift auf der Telefaxvorlage.  
 
 
 
 
(8) Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Die Teilnah-
meanträge und Angebote müssen vollständig sein und alle geforderten 
Angaben, Erklärungen und Preise enthalten. Nebenangebote müssen als 
solche gekennzeichnet sein.  
 
(9) Die Unternehmen haben anzugeben, ob für den Auftragsgegenstand 
gewerbliche Schutzrechte bestehen, beantragt sind oder erwogen wer-
den.  
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(10) Änderungen an den Vergabeunterlagen sind unzulässig. Die 
Teilnahmeanträge und Angebote müssen vollständig sein und alle ge-
forderten Angaben, Erklärungen und Preise enthalten. Nebenange-
bote müssen als solche gekennzeichnet sein.  
 
(11) Die Unternehmen haben anzugeben, ob für den Auftragsgegen-
stand gewerbliche Schutzrechte bestehen, beantragt sind oder erwo-
gen werden.  
 
(12) Bewerber- oder Bietergemeinschaften haben im Teilnahmean-
trag oder im Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mitglie-
der als bevollmächtigen Vertreter für den Abschluss und die Durch-
führung des Vertrags zu benennen. Fehlt eine dieser Angaben, so ist 
sie vor der Zuschlagserteilung beizubringen.  
 
 

 
(10) Bewerber- oder Bietergemeinschaften haben im Teilnahmean-
trag oder im Angebot jeweils die Mitglieder sowie eines ihrer Mitglie-
der als bevollmächtigen Vertreter für den Abschluss Zuschlagsertei-
lung beizubringen.  
 
 

 

§ 39 Aufbewahrung ungeöffneter Teilnahmeanträge und Angebote 
 
Elektronisch übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote sind auf 
geeignete Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt zu speichern. 
Auf dem Postweg und direkt übermittelte Teilnahmeanträge und An-
gebote sind ungeöffnet zu lassen, mit Eingangsvermerk zu versehen 
und bis zum Zeitpunkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. Mittels 
Telefax übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote sind ebenfalls 
entsprechend zu kennzeichnen und auf geeignete Weise unter Ver-
schluss zu halten. 
 

Aufbewahrung ungeöffneter Teilnahmeanträge und Angebote 
 
Elektronisch übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote sind auf geeig-
nete Weise zu kennzeichnen und verschlüsselt zu speichern. Auf dem 
Postweg und direkt übermittelte Teilnahmeanträge und Angebote sind un-
geöffnet zu lassen, mit Eingangsvermerk zu versehen und bis zum Zeit-
punkt der Öffnung unter Verschluss zu halten. Mittels Telefax übermittelte 
Teilnahmeanträge und Angebote sind ebenfalls entsprechend zu kenn-
zeichnen und auf geeignete Weise unter Verschluss zu halten. 
 
 

 

§ 40 Öffnung der Teilnahmeanträge und Angebote 
 
(1) Der Auftraggeber darf vom Inhalt der Teilnahmeanträge und Ange-
bote erst nach Ablauf der entsprechenden Fristen Kenntnis nehmen. 
Dies gilt nicht, wenn nach § 12 Absatz 3 nur ein Unternehmen zur Ab-
gabe eines Angebots aufgefordert wurde.  

Öffnung der Teilnahmeanträge und Angebote 
 
(1) Der Auftraggeber darf vom Inhalt der Teilnahmeanträge und Angebote 
erst nach Ablauf entsprechenden Fristen Kenntnis nehmen. Dies gilt 
nicht, wenn nach § 12 Absatz 3 nur ein Unternehmen zur Abgabe eines 
Angebots aufgefordert wurde.  
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(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern 
des Auftraggebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach 
Ablauf der Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen.  
 
 

(2) Die Öffnung der Angebote wird von mindestens zwei Vertretern des 
Auftraggebers gemeinsam an einem Termin unverzüglich nach Ablauf der 
Angebotsfrist durchgeführt. Bieter sind nicht zugelassen. Das Vier-Au-
gen-Prinzip nach Satz 1 gilt nicht, soweit ein eVergabemanagement-
system genutzt wird, in dem die Angebote dauerhaft unverändert 
wiedergegeben werden.  
 

 

§ 41 Prüfung der Teilnahmeanträge und Angebote; Nachforderung 
von Unterlagen 
 
(1) Die Teilnahmeanträge und Angebote sind auf Vollständigkeit und 
fachliche Richtigkeit, Angebote zudem auf rechnerische Richtigkeit zu 
prüfen.  
 
(2) Der Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter unter Einhaltung 
der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffor-
dern, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte unternehmensbezo-
gene Unterlagen, insbesondere Eigenerklärungen, Angaben, Be-
scheinigungen oder sonstige Nachweise, nachzureichen, zu vervoll-
ständigen oder zu korrigieren, oder fehlende oder unvollständige leis-
tungsbezogene Unterlagen nachzureichen oder zu vervollständigen. 
Der Auftraggeber ist berechtigt, in der Auftragsbekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen festzulegen, dass er keine Unterlagen nach-
fordern wird.  
 
(3) Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die 
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlagskri-
terien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Preisangaben, 
wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, deren Ein-
zelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wertungsreihen-
folge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen.  
 
(4) Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung 
durch den Auftrag-geber innerhalb einer von diesem festzulegenden 
angemessenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen.  
 
 

Prüfung der Teilnahmeanträge und Angebote; Nachforderung von 
Unterlagen 
 
(1) Die Teilnahmeanträge und Angebote sind auf Vollständigkeit und fach-
liche Richtigkeit, Angebote zudem auf rechnerische Richtigkeit zu prüfen.  
 
 
(2) Der öffentliche Auftraggeber kann den Bewerber oder Bieter un-
ter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbe-
handlung auffordern, fehlende, unvollständige oder fehlerhafte Un-
terlagen zu übermitteln, zu ergänzen, zu erläutern oder zu vervoll-
ständigen.  
 
 
 
 
 
 
(3) Die Nachforderung von leistungsbezogenen Unterlagen, die die 
Wirtschaftlichkeitsbewertung der Angebote anhand der Zuschlags-
kriterien betreffen, ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Preisanga-
ben, wenn es sich um unwesentliche Einzelpositionen handelt, de-
ren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wer-
tungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen.  
 
(4) Die Unterlagen sind vom Bewerber oder Bieter nach Aufforderung 
durch den Auftraggeber innerhalb einer von diesem festzulegenden ange-
messenen, nach dem Kalender bestimmten Frist vorzulegen.  
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(5) Die Entscheidung zur und das Ergebnis der Nachforderung sind 
zu dokumentieren.  
 

 

 

§ 42  Ausschluss von Teilnahmeanträgen und Angeboten 
 
(1) Angebote von Unternehmen, die gemäß § 31 die Eignungskrite-
rien nicht erfüllen oder die wegen des Vorliegens von Ausschluss-
gründen ausgeschlossen worden sind, werden bei der Wertung nicht 
berücksichtigt. Darüber hinaus werden Angebote von der Wertung 
ausgeschlossen, die nicht den Erfordernissen des § 38 genügen, ins-
besondere  

1. Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, 
es sei denn, der Bieter hat dies nicht zu vertreten,  

2. Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten 
Unterlagen enthalten,  

3. Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Ein-
tragungen nicht zweifelsfrei sind,  

4. Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den 
Vergabeunterlagen vorgenommen worden sind,  

5. Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthal-
ten, es sei denn, es handelt sich um unwesentliche Einzelpo-
sitionen, deren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verän-
dern oder die Wertungsreihenfolge und den Wettbewerb 
nicht beeinträchtigen, oder  

6. nicht zugelassene Nebenangebote.  
 
(2) Hat der Auftraggeber Nebenangebote zugelassen und hierfür Min-
destanforderungen vorgegeben, so berücksichtigt er nur die Neben-
angebote, die die von ihm verlangten Mindestanforderungen erfüllen.  
 
(3) Absatz 1 findet auf die Prüfung von Teilnahmeanträgen entspre-
chende Anwendung.  
 

Ausschluss von Teilnahmeanträgen und Angeboten 
 
(1) Auf Angebote von Unternehmen, die gemäß § 31 die Eignungskrite-
rien nicht erfüllen oder die wegen des Vorliegens von Ausschlussgründen 
ausgeschlossen worden sind, kann der Zuschlag nicht erteilt werden. 
Darüber hinaus werden Angebote von der Wertung ausgeschlossen, die 
nicht den Erfordernissen des § 38 genügen, insbesondere  
 

1. Angebote, die nicht form- oder fristgerecht eingegangen sind, es 
sei denn, der Bieter hat dies nicht zu vertreten,  

2. Angebote, die nicht die geforderten oder nachgeforderten Unter-
lagen enthalten,  

3. Angebote, in denen Änderungen des Bieters an seinen Eintra-
gungen nicht zweifelsfrei sind,  

4. Angebote, bei denen Änderungen oder Ergänzungen an den 
Vergabeunterlagen vorgenommen worden sind,  

5. Angebote, die nicht die erforderlichen Preisangaben enthalten, es 
sei denn, es handelt sich um unwesentliche Einzelpositionen, de-
ren Einzelpreise den Gesamtpreis nicht verändern oder die Wer-
tungsreihenfolge und den Wettbewerb nicht beeinträchtigen, oder  

6. nicht zugelassene Nebenangebote.  
 
 

(2) Hat der Auftraggeber Nebenangebote zugelassen und hierfür Mindest-
anforderungen vorgegeben, so berücksichtigt er nur die Nebenangebote, 
die die von ihm verlangten Mindestanforderungen erfüllen.  
 
(3) Absatz 1 findet auf die Prüfung von Teilnahmeanträgen entsprechende 
Anwendung.  
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§ 43 Zuschlag und Zuschlagskriterien 
 
(1) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.  
 
(2) Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der 
Grundlage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Neben dem 
Preis oder den Kosten können auch qualitative, umweltbezogene 
oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, insbesondere:  
 
 
 

1. die Qualität, einschließlich des technischen Werts, Ästhetik, 
Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit der Leistung insbesondere 
für Menschen mit Behinderungen, ihrer Übereinstimmung mit 
Anforderungen des "Designs für Alle", soziale, umweltbezo-
gene und innovative Eigenschaften sowie Vertriebs- und 
Handelsbedingungen,  

2. die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der 
Ausführung des Auftrags betrauten Personals, wenn die 
Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf 
das Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder  

3. die Verfügbarkeit von Kundendienst und technischer Hilfe so-
wie Lieferbedingungen wie Liefertermin, Lieferverfahren so-
wie Liefer- oder Ausführungsfristen.  

 
 
 
Der Auftraggeber kann auch Festpreise oder Festkosten vorgeben, 
sodass das wirtschaftlichste Angebot ausschließlich nach qualitati-
ven, umweltbezogenen oder sozialen Zuschlagskriterien nach Satz 2 
bestimmt wird.  
 
(3) Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in 
Verbindung stehen. Diese Verbindung ist auch dann anzunehmen, 
wenn sich ein Zuschlagskriterium auf Prozesse im Zusammenhang 
mit der Herstellung, Bereitstellung oder Entsorgung der Leistung, auf 
den Handel mit der Leistung oder auf ein anderes Stadium im 

Zuschlag und Zuschlagskriterien 
 
(1) Der Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt.  
 
(2) Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt auf der Grund-
lage des besten Preis-Leistungs-Verhältnisses. Vorbehaltlich der in § 
22a geregelten Vorgaben zur Berücksichtigung sozialer und umwelt-
bezogener Kriterien bei der Ausgestaltung des Vergabeverfahrens 
können neben dem Preis oder den Kosten auch qualitative, umwelt-
bezogene oder soziale Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, 
insbesondere: 

1. die Qualität, einschließlich des technischen Werts, Ästhetik, 
Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit der Leistung insbesondere für 
Menschen mit Behinderungen, ihrer Übereinstimmung mit An-for-
derungen des "Designs für Alle", soziale, umweltbezogene und 
innovative Eigenschaften, Aspekte der Regionalität im Bereich 
der Gemeinschaftsverpflegung sowie Vertriebs- und Handelsbe-
dingungen,  

2. die Organisation, Qualifikation und Erfahrung des mit der Ausfüh-
rung des Auftrags betrauten Personals, wenn die Qualität des 
eingesetzten Personals nicht nur unerheblichen Einfluss auf das 
Niveau der Auftragsausführung haben kann, oder  

3. die Verfügbarkeit von Kundendienst und technischer Hilfe sowie 
Lieferbedingungen wie Liefertermin, Lieferverfahren, Regionali-
tät der Lieferkette im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung 
sowie Liefer- oder Ausführungsfristen.  
 

Der Auftraggeber kann auch Festpreise oder Festkosten vorgeben, so-
dass das wirtschaftlichste Angebot ausschließlich nach qualitativen, um-
weltbezogenen oder sozialen Zuschlagskriterien nach Satz 2 bestimmt 
wird. 
 
(3) Die Zuschlagskriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Verbin-
dung stehen. Diese Verbindung ist auch dann anzunehmen, wenn sich 
ein Zuschlagskriterium auf Prozesse im Zusammenhang mit der Herstel-
lung, Bereitstellung oder Entsorgung der Leistung, auf den Handel mit der 
Leistung oder auf ein anderes Stadium im Lebenszyklus der Leistung 
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Lebenszyklus der Leistung bezieht, auch wenn sich diese Faktoren 
nicht auf die materiellen Eigenschaften des Auftragsgegen-stands 
auswirken.  
 
(4) Der Auftraggeber kann vorgeben, dass das Zuschlagskriterium 
"Kosten" auf der Grundlage der Lebenszykluskosten der Leistung in 
entsprechender Anwendung des § 59 der Vergabeverordnung be-
rechnet wird.  
 
(5) Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, 
dass die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet 
wird, der Zuschlag nicht willkürlich erteilt werden kann und eine wirk-
same Überprüfung möglich ist, ob und inwieweit die Angebote die Zu-
schlagskriterien erfüllen.  
 
(6) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den 
Vergabeunterlagen an, wie er die einzelnen Zuschlagskriterien ge-
wichtet, um das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln. Diese Gewich-
tung kann auch mittels einer Spanne angegeben werden, deren 
Bandbreite angemessen sein muss. Ist die Gewichtung aus objekti-
ven Gründen nicht möglich, so gibt der Auftraggeber die Zuschlags-
kriterien in absteigender Rangfolge an.  
 
(7) Für den Beleg, ob und inwieweit die angebotene Leistung den ge-
forderten Zuschlagskriterien entspricht, gilt § 24 entsprechend.  
 
(8) An der Entscheidung über den Zuschlag sollen in der Regel min-
destens zwei Vertreter des Auftraggebers mitwirken.  
 
 

bezieht, auch wenn sich diese Faktoren nicht auf die materiellen Eigen-
schaften des Auftragsgegenstands auswirken.  
 
 
(4) Der Auftraggeber kann vorgeben, dass das Zuschlagskriterium "Kos-
ten" auf der Grund-lage der Lebenszykluskosten der Leistung in entspre-
chender Anwendung des § 59 der Vergabeverordnung berechnet wird.  
 
 
(5) Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt und bestimmt sein, dass 
die Möglichkeit eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zu-
schlag nicht willkürlich erteilt werden kann und eine wirksame Überprü-
fung möglich ist, ob und inwieweit die Angebote die Zuschlagskriterien er-
füllen.  
 
(6) Der Auftraggeber gibt in der Auftragsbekanntmachung oder den 
Vergabeunterlagen an, wie er die einzelnen Zuschlagskriterien gewichtet, 
um das wirtschaftlichste Angebot zu ermitteln. Diese Gewichtung kann 
auch mittels einer Spanne angegeben werden, deren Bandbreite ange-
messen sein muss. Ist die Gewichtung aus objektiven Gründen nicht 
möglich, so gibt der Auftraggeber die Zuschlagskriterien in absteigender 
Rangfolge an.  
 
(7) Für den Beleg, ob und inwieweit die angebotene Leistung den gefor-
derten Zuschlagskriterien entspricht, gilt § 24 entsprechend.  
 
(8) An der Entscheidung über den Zuschlag sollen in der Regel mindes-
tens zwei Vertreter des Auftraggebers mitwirken.  
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§ 44 Ungewöhnlich niedrige Angebote 
 
(1) Erscheinen der Preis oder die Kosten eines Angebots, auf das der 
Zuschlag erteilt werden soll, im Verhältnis zu der zu erbringenden 
Leistung ungewöhnlich niedrig, verlangt der Auftraggeber vom Bieter 
Aufklärung.  
 
(2) Der Auftraggeber prüft die Zusammensetzung des Angebots und 
berücksichtigt die übermittelten Unterlagen. Die Prüfung kann insbe-
sondere betreffen:  

1. die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens einer Liefer-
leistung oder der Erbringung der Dienstleistung,  

2. die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhn-
lich günstigen Bedingungen, über die das Unternehmen bei 
der Lieferung der Waren oder bei der Erbringung der Dienst-
leistung verfügt,  

3. die Besonderheiten der angebotenen Leistung,  
4. die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Absatz 1 des 

Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, insbeson-
dere der für das Unternehmen geltenden umwelt-, sozial- 
und arbeitsrechtlichen Vorschriften, oder  

5. die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Un-
ternehmen.  

 
(3) Kann der Auftraggeber nach der Prüfung gemäß den Absätzen 1 
und 2 die geringe Höhe des angebotenen Preises oder der angebote-
nen Kosten nicht zufriedenstellend aufklären, darf er den Zuschlag 
auf dieses Angebot ablehnen. Der Auftraggeber lehnt das Angebot 
ab, wenn er festgestellt hat, dass der Preis oder die Kosten des An-
gebots ungewöhnlich niedrig sind, weil Verpflichtungen nach Absatz 2 
Satz 2 Nummer 4 nicht eingehalten werden. Der Auftraggeber lehnt 
das Angebot auch dann ab, wenn der Bieter an der Aufklärung nach 
den Absätzen 1 und 2 nicht mitwirkt.  
 
(4) Stellt der Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich nied-
rig ist, weil der Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so lehnt 
der Auftraggeber das Angebot nur dann ab, wenn der Bieter nicht 

Ungewöhnlich niedrige Angebote 
 
(1) Erscheinen der Preis oder die Kosten eines Angebots, auf das der Zu-
schlag erteilt werden soll, im Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung 
ungewöhnlich niedrig, verlangt der Auftraggeber vom Bieter Aufklärung.  
 
(2) Der Auftraggeber prüft die Zusammensetzung des Angebots und be-
rücksichtigt die übermittelten Unterlagen. Die Prüfung kann insbesondere 
betreffen:  
 

1. die Wirtschaftlichkeit des Fertigungsverfahrens einer Lieferleis-
tung oder der Erbringung der Dienstleistung,  

2. die gewählten technischen Lösungen oder die außergewöhnlich 
günstigen Bedingungen, über die das Unternehmen bei der Liefe-
rung der Waren oder bei der Erbringung der Dienstleistung ver-
fügt,  

3. die Besonderheiten der angebotenen Leistung,  
4. die Einhaltung der Verpflichtungen nach § 128 Absatz 1 des Ge-

setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, insbesondere der 
für das Unternehmen geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrecht-
lichen Vorschriften, oder  

5. die etwaige Gewährung einer staatlichen Beihilfe an das Unter-
nehmen.  

 
(3) Kann der Auftraggeber nach der Prüfung gemäß den Absätzen 1 und 
2 die geringe Höhe des angebotenen Preises oder der angebotenen Kos-
ten nicht zufriedenstellend aufklären, darf er den Zuschlag auf dieses An-
gebot ablehnen. Der Auftraggeber lehnt das Angebot ab, wenn er festge-
stellt hat, dass der Preis oder die Kosten des Angebots ungewöhnlich 
niedrig sind, weil Verpflichtungen nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 4 nicht 
eingehalten werden. Der Auftraggeber lehnt das Angebot auch dann ab, 
wenn der Bieter an der Aufklärung nach den Absätzen 1 und 2 nicht mit-
wirkt.  
 
(4) Stellt der Auftraggeber fest, dass ein Angebot ungewöhnlich niedrig 
ist, weil der Bieter eine staatliche Beihilfe erhalten hat, so lehnt der Auf-
traggeber das Angebot nur dann ab, wenn der Bieter nicht innerhalb einer 
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innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist 
nachweisen kann, dass die staatliche Beihilfe rechtmäßig gewährt 
wurde.  
 

vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist nachweisen kann, dass 
die staatliche Beihilfe rechtmäßig gewährt wurde.  
 

 

§ 45 Auftragsausführung 
 
 
(1) Für die Ausführung von öffentlichen Aufträgen gilt § 128 Absatz 1 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.  
 
(2) Auftraggeber können Bedingungen für die Ausführung eines Auf-
trags festlegen, sofern diese mit dem Auftragsgegenstand in entspre-
chender Anwendung des § 127 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen in Verbindung stehen. Die Ausführungsbe-
dingungen müssen sich aus der Auftragsbekanntmachung oder den 
Vergabeunterlagen ergeben. Sie können insbesondere wirtschaftli-
che, innovationsbezogene, umweltbezogene, soziale oder beschäfti-
gungspolitische Belange oder den Schutz der Vertraulichkeit von In-
formationen umfassen.  
 
 
(3) Für den Beleg, dass die angebotene Leistung den geforderten 
Ausführungsbedingungen entspricht, gilt § 24 entsprechend.  
 

Auftragsausführung 
 
 
(1) Für die Ausführung von öffentlichen Aufträgen gilt § 128 Absatz 1 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.  
 
(2) Auftraggeber können Bedingungen für die Ausführung eines Auf-
trags festlegen. Die Ausführungsbedingungen müssen sich aus der 
Auftragsbekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ergeben. 
Vorbehaltlich der in § 22a geregelten Vorgaben zur Berücksichtigung 
sozialer und umweltbezogener Kriterien bei der Ausgestaltung des 
Vergabeverfahrens können sie insbesondere wirtschaftliche, innova-
tionsbezogene, umweltbezogene, soziale oder beschäftigungspoliti-
sche Belange oder den Schutz der Vertraulichkeit von Informationen 
umfassen. Im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung können auch 
Aspekte der Regionalität berücksichtigt werden.  
 
(3) Für den Beleg, dass die angebotene Leistung den geforderten Ausfüh-
rungsbedingungen entspricht, gilt § 24 entsprechend.  
 
 

 

§ 46 Unterrichtung der Bewerber und Bieter 
 
(1) Der Auftraggeber unterrichtet jeden Bewerber und jeden Bieter 
unverzüglich über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder 
die erfolgte Zuschlagserteilung. Gleiches gilt hin-sichtlich der Aufhe-
bung oder erneuten Einleitung eines Vergabeverfahrens einschließ-
lich der Gründe dafür. Der Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen 
des Bewerbers oder Bieters unverzüglich, spätestens innerhalb von 
15 Tagen nach Eingang des Antrags die nicht berücksichtigten Bieter 
über die wesentlichen Gründe für die Ablehnung ihres Angebots, die 

Unterrichtung der Bewerber und Bieter 
 
(1) Der Auftraggeber unterrichtet jeden Bewerber und jeden Bieter unver-
züglich über den Abschluss einer Rahmenvereinbarung oder die erfolgte 
Zuschlagserteilung. Gleiches gilt hinsichtlich der Aufhebung oder erneu-
ten Einleitung eines Vergabeverfahrens einschließlich der Gründe dafür. 
Der Auftraggeber unterrichtet auf Verlangen des Bewerbers oder Bieters 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des An-
trags die nicht berücksichtigten Bieter über die wesentlichen Gründe für 
die Ablehnung ihres Angebots, die Merkmale und Vorteile des 
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Merkmale und Vorteile des erfolgreichen Angebots sowie den Namen 
des erfolgreichen Bieters, und die nicht berücksichtigten Bewerber 
über die wesentlichen Gründe ihrer Nichtberücksichtigung.  
 
(2) § 30 Absatz 2 gilt für Informationen nach Absatz 1 Satz 3 entspre-
chend.  
 

erfolgreichen Angebots sowie den Namen des erfolgreichen Bieters, und 
die nicht berücksichtigten Bewerber über die wesentlichen Gründe ihrer 
Nichtberücksichtigung.  
 
(2) § 30 Absatz 2 gilt für Informationen nach Absatz 1 Satz 3 entspre-
chend.  
 

 

§ 47 Auftragsänderung 
 
 
(1) Für die Änderung eines öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungs-
auftrags ohne Durch-führung eines neuen Vergabeverfahrens gilt § 
132 Absatz 1, 2 und 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen entsprechend.  
 
(2) Darüber hinaus ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne 
Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn sich 
der Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Än-
derung nicht mehr als 20 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes 
beträgt. Bei mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Ge-
samtwert der Änderungen maßgeblich.  
 

Auftragsänderung 
 
 
(1) Für die Änderung eines öffentlichen Liefer- oder Dienstleistungsauf-
trags ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens gilt § 132 Ab-
satz 1, 2 und 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ent-
sprechend.  
 
(2) Darüber hinaus ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags ohne 
Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zulässig, wenn sich der 
Gesamtcharakter des Auftrags nicht ändert und der Wert der Änderung 
nicht mehr als 20 Prozent des ursprünglichen Auftragswertes beträgt. Bei 
mehreren aufeinander folgenden Änderungen ist der Gesamtwert der Än-
derungen maßgeblich.  
 
(3) Darüber hinaus ist die Änderung eines öffentlichen Auftrags auch 
nach dessen Beendigung ohne Durchführung eines neuen Vergabe-
verfahrens zulässig, wenn sich der Gesamtcharakter des Auftrags 
nicht ändert, der Wert der Änderung nicht mehr als 50 Prozent des 
geworden ist, die dem Auftraggeber im Zeitpunkt der Vergabe des 
Auftrags nicht bekannt waren. Bei mehreren aufeinander folgenden 
Änderungen ist der Gesamtwert der Änderungen maßgeblich.  
 

 

§ 48  Aufhebung von Vergabeverfahren 
 
(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder 
teilweise aufzuheben, wenn  

Aufhebung von Vergabeverfahren 
 
(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, ein Vergabeverfahren ganz oder teil-
weise aufzuheben, wenn 
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1. kein Teilnahmeantrag oder Angebot eingegangen ist, das den 
Bedingungen entspricht,  

2. sich die Grundlage des Vergabeverfahrens wesentlich geän-
dert hat,  

3. kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde oder  
4. andere schwerwiegende Gründe bestehen.  

 
(2) Im Übrigen ist der Auftraggeber grundsätzlich nicht verpflichtet, 
den Zuschlag zu erteilen.  
 

1. kein Teilnahmeantrag oder Angebot eingegangen ist, das den Be-
dingungen entspricht,  

2. sich die Grundlage des Vergabeverfahrens wesentlich geändert 
hat,  

3. kein wirtschaftliches Ergebnis erzielt wurde oder  
4. andere schwerwiegende Gründe bestehen.  
 

(2) Im Übrigen ist der Auftraggeber grundsätzlich nicht verpflichtet, den 
Zuschlag zu erteilen.  
 

 

§ 49 Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und andere be-
sondere Dienstleistungen 
 
(1) Abweichend von § 8 Absatz 2 steht dem Auftraggeber für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge über soziale und andere besondere 
Dienstleistungen im Sinne von § 130 Absatz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen neben der Öffentlichen Ausschreibung 
und der Beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb stets 
auch die Verhandlungsvergabe mit Teilnahmewettbewerb nach seiner 
Wahl zur Verfügung. In den Fällen, in denen die Voraussetzungen 
des § 8 Absatz 3 beziehungsweise Absatz 4 vorliegen, kann der Auf-
traggeber auf einen Teilnahmewettbewerb verzichten. Für soziale 
und andere besondere Dienstleistungen, die im Rahmen einer freibe-
ruflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflichen 
Tätigen angeboten werden, gilt § 50.  
 
(2) Bei der Bewertung der in § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ge-
nannten Zuschlagskriterien können insbesondere der Erfolg und die 
Qualität bereits erbrachter Leistungen des Bieters oder des vom Bie-
ter eingesetzten Personals berücksichtigt werden. Bei Dienstleistun-
gen nach dem Zweiten und Dritten Buch Sozialgesetzbuch können 
für die Bewertung des Erfolgs und der Qualität bereits erbrachter 
Leistungen des Bieters insbesondere berücksichtigt werden:  

1. Eingliederungsquoten,  
2. Abbruchquoten,  
3. erreichte Bildungsabschlüsse und  

Vergabe von öffentlichen Aufträgen über soziale und andere beson-
dere Dienstleistungen 
 
(1) Für die Vergabe öffentlicher Aufträge über soziale und andere beson-
dere Dienstleistungen im Sinne von § 130 Absatz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, in denen die Voraussetzungen des § 8 Ab-
satz 3 vorliegen, kann der Auftraggeber auf einen Teilnahmewettbe-
werb verzichten. Für soziale und andere besondere Dienstleistungen, 
die im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit erbracht oder im Wettbe-
werb mit freiberuflichen Tätigen angeboten werden, gilt § 50.  
 
 
 
 
 
 
(2) Bei der Bewertung der in § 43 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 genannten 
Zuschlagskriterien können insbesondere der Erfolg und die Qualität be-
reits erbrachter Leistungen des Bieters oder des vom Bieter eingesetzten 
Personals berücksichtigt werden. Bei Dienstleistungen nach dem Zweiten 
und Dritten Buch Sozialgesetzbuch können für die Bewertung des Erfolgs 
und der Qualität bereits erbrachter Leistungen des Bieters insbesondere 
berücksichtigt werden:  

1. Eingliederungsquoten,  
2. Abbruchquoten,  
3. erreichte Bildungsabschlüsse und  
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Beurteilungen der Vertragsausführung durch den Auftragge-
ber anhand transparenter und nichtdiskriminierender Metho-
den.  
 

4. Beurteilungen der Vertragsausführung durch den Auftraggeber 
anhand transparenter und nichtdiskriminierender Methoden.  

 

 

§ 50 Sonderregelungen zur Vergabe von freiberuflichen  
Leistungen 
 
Öffentliche Aufträge über Leistungen, die im Rahmen einer freiberufli-
chen Tätigkeit er-bracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen 
angeboten werden, sind grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben. 
Dabei ist so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach der Natur 
des Geschäfts oder nach den besonderen Umständen möglich ist. 

Sonderregelungen zur Vergabe von freiberuflichen  
Leistungen 
 
Öffentliche Aufträge über Leistungen, die im Rahmen einer freiberuflichen 
Tätigkeit erbracht oder im Wettbewerb mit freiberuflich Tätigen angeboten 
werden, sind grundsätzlich im Wettbewerb zu vergeben. Dabei ist so viel 
Wettbewerb zu schaffen, wie dies nach der Natur des Geschäfts oder 
nach den besonderen Umständen möglich ist. 
 

 

§ 51 Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffent-
lichen Aufträgen 
 
(1) Abweichend von § 8 Absatz 2 stehen dem Auftraggeber für die 
Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen 
Aufträgen im Sinne von § 104 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen die Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnah-
mewettbewerb oder die Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnah-
mewettbewerb nach seiner Wahl zur Verfügung.  
 
(2) Im Falle eines verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentli-
chen Auftrags im Sin-ne von § 104 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes ge-
gen Wettbewerbsbeschränkungen gilt § 7 der Vergabeverordnung 
Verteidigung und Sicherheit entsprechend.  
 
(3) Auftraggeber legen in der Auftragsbekanntmachung oder den 
Vergabeunterlagen ihre Anforderungen an die Versorgungssicherheit 
fest. Auftraggeber können insbesondere verlangen, dass der Teilnah-
meantrag oder das Angebot die in § 8 Absatz 2 der Vergabeverord-
nung Verteidigung und Sicherheit aufgeführten Angaben enthält.  
 
 

Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentli-
chen Aufträgen 
 
(1) Abweichend von § 8 Absatz 2 stehen dem Auftraggeber für die 
Vergabe von verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen Auf-
trägen im Sinne von § 104 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen die Beschränkte Ausschreibung mit oder ohne Teilnahmewettbe-
werb oder die Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb 
nach seiner Wahl zur Verfügung.  
 
(2) Im Falle eines verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öffentlichen 
Auftrags im Sinne von § 104 Absatz 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen gilt § 7 der Vergabeverordnung Verteidigung und 
Sicherheit entsprechend.  
 
(3) Auftraggeber legen in der Auftragsbekanntmachung oder den Verga-
beunterlagen ihre Anforderungen an die Versorgungssicherheit fest. Auf-
traggeber können insbesondere verlangen, dass der Teilnahmeantrag 
oder das Angebot die in § 8 Absatz 2 der Vergabeverordnung Verteidi-
gung und Sicherheit aufgeführten Angaben enthält.  
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(4) § 31 Absatz 1 gilt bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen 
öffentlichen Aufträgen mit der Maßgabe, dass ein Unternehmen in 
entsprechender Anwendung des § 124 Absatz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen auch dann von der Teilnahme an ei-
nem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden kann, wenn das Un-
ternehmen nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweist, um 
Risiken für die nationale Sicherheit auszuschließen. Der Nachweis, 
dass Risiken für die nationale Sicherheit nicht auszuschließen sind, 
kann auch mit Hilfe geschützter Datenquellen erfolgen.  
 

(4) § 31 Absatz 1 gilt bei verteidigungs- oder sicherheitsspezifischen öf-
fentlichen Aufträgen mit der Maßgabe, dass ein Unternehmen in entspre-
chender Anwendung des § 124 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen auch dann von der Teilnahme an einem Vergabe-
verfahren ausgeschlossen werden kann, wenn das Unternehmen nicht 
die erforderliche Vertrauenswürdigkeit aufweist, um Risiken für die natio-
nale Sicherheit auszuschließen. Der Nachweis, dass Risiken für die natio-
nale Sicherheit nicht auszuschließen sind, kann auch mit Hilfe geschütz-
ter Datenquellen erfolgen.  
 

 

§ 52 Durchführung von Planungswettbewerben  
 
Planungswettbewerbe können insbesondere auf den Gebieten der 
Raumplanung, des Städtebaus und des Bauwesens oder der Daten-
verarbeitung durchgeführt werden. 

Durchführung von Planungswettbewerben  
 
Planungswettbewerbe können insbesondere auf den Gebieten der Raum-
planung, des Städtebaus und des Bauwesens oder der Datenverarbei-
tung durchgeführt werden. 

 

§ 53 Vergabe im Ausland  
 
Auslandsdienststellen oder inländische Dienststellen in den Fällen 
des § 8 Absatz 4 Nummer 17 Halbsatz 2 sind bei der Vergabe von 
Liefer- und Dienstleistungsaufträgen im Ausland nicht verpflichtet, § 
28 Absatz 1 Satz 1 und 3, § 29 Absatz 1, § 30 und § 38 Absatz 2 bis 
4 dieser Verfahrensordnung anzuwenden. 

Vergabe im Ausland  
 
Auslandsdienststellen oder inländische Dienststellen in den Fällen des § 
8 Absatz 4 Nummer 17 Halbsatz 2 sind bei der Vergabe von Liefer- und 
Dienstleistungsaufträgen im Ausland nicht verpflichtet, § 28 Absatz 1 Satz 
1 und 3, § 29 Absatz 1, § 30 und § 38 Absatz 2 bis 4 dieser Verfahrens-
ordnung anzuwenden. 

 

§ 54 Fristenbestimmung und -berechnung  
 
(1) Der Auftraggeber soll Fristen festlegen, die nach dem Kalendertag 
bestimmt sind.  
 
(2) Für die Berechnung der im Rahmen dieser Verfahrensordnung 
festgelegten Fristen gelten die §§ 186 bis 193 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs  
 

Fristenbestimmung und -berechnung 
 
(1) Der Auftraggeber soll Fristen festlegen, die nach dem Kalendertag be-
stimmt sind.  
 
(2) Für die Berechnung der im Rahmen dieser Verfahrensordnung festge-
legten Fristen gelten die §§ 186 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.  
 
 

 


